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Mit dieser Publikation wollen wir allen, die mit Planung 
beschäftigt und dabei an Herstellung und Sicherung von 
Freiräumen, Klimaschutz, Biodiversität und Lebensqualität 
interessiert sind, ein brauchbares „Instrument“ an die Hand 
geben. Es soll ihnen Inspiration und Unterstützung bei 
ihrer Tätigkeit sein. Unser Beruf verlangt ein ebenso hohes 
Engagement für Umweltfragen wie an Fachkompetenz, 
um vorausschauend, langfristig Ergebnisse zu erzielen, die 
den Menschen und unserer Umwelt dienen. Wenn diese 
Publikation dabei helfen kann, erfüllt sie ihren Zweck. Sie soll 
den Anfang einer Publikationsreihe namens plan k sein, denn 
in einer Ausgabe sind unsere Aufgaben und Themen längst 
nicht abgearbeitet. 

Ich danke allen Autor*innen, dem Projektleiter Alexander 
Cserny und dem Mentor des Projekts Christian Zillner für 
die Umsetzung von plan k. Weiters danke ich meiner Frau, 
die durch Ihre umsichtige Arbeit als Finanzchefin uns solche 
Projekte ermöglicht. 

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr Thomas Knoll
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Raumplanung
eine nachhaltige Siedlungsentwick-
lung, das Schaffen von leistbarem 
Wohnraum und natürlich Erhalt und 
Entwicklung der Grün- und Freiräume. 

Um die Beanspruchung von wert-
vollem Grünraum bei gleichzeitigem 
Wachstum so gering wie möglich zu 
halten sind Mischnutzungen, Stadt-
erneuerung und Nachverdichtung nur 
einige unserer Werkzeuge, um eine 
zukunftsfähige Raumentwicklung für 
die kommenden Generationen zu be-
günstigen.

Der Fachbereich Raumplanung ist  
aktueller denn je. Die Nutzungs   an-
sprüche unserer Gesellschaft werden 
immer umfangreicher, Boden bleibt 
aber ein unvermehrbares Gut. Kon-
flikte sind daher vorprogrammiert. 

Die Raumordnung ist das zentrale 
Instrument zur räumlichen Entwick-
lung und hat die äußerst komplexe 
Aufgabe, verschiedenen Bedürfnissen 
zu entsprechen und diese gegenein-
ander abzuwägen. Dazu zählen etwa 
die wirtschaftliche Weiterentwicklung, 

Gemeinde Rauchenwarth, Niederösterreich
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vorausschauende Stadtplanung 
bereits jetzt die Weichen für über-
morgen stellen, um qualititativen 
Lebensraum,  aber auch technische, 
soziale und grüne Infrastruktur zur 
Verfügung stellen zu können. 

Mehr denn je ist dabei wichtig, die 
ökologischen und ökonomischen Aus-
wirkungen im Auge zu behalten und 
Wohnraum zu schaffen, der bereit ist 
für die Zukunft. 

Im Jahr 2050 werden 75 Prozent der 
Weltbevölkerung in Städten leben. 
Dieser enorme Urbanisierungsgrad 
stellt die Planung vor große Heraus-
forderungen. Zum einen durch die 
Abwanderung der Menschen in länd-
lichen Gebieten, zum anderen durch 
den Druck auf die Städte, (leistbaren) 
Wohnraum für ihre Bewohner*innen 
zu schaffen. 

Weil Stadtentwicklung nicht von  
heute auf morgen geht, muss eine  

Städtebau
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Projekt „Wohnen am Wasser“, Wien 19.
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unsere Lebensräume in der Stadt und 
auf dem Land, rücken die vielfältigen 
Aufgaben in ökologischer, gestalteri-
scher und auch technischer Sicht in 
den Vordergrund. 

Gute Landschaftsarchitektur schafft 
es, den komplexen Herausforderun-
gen bestmöglich zu begegnen und 
passsend zum Projekt möglichst viele 
Funktionen für Mensch, Tier und 
Natur zur Verfügung zu stellen. 

Die Aufgaben der Landschaftsarchi-
tektur sind so vielfältig wie die beiden 
Wörter an sich. 

Der Fachbereich der Landschafts-
architektur steht auf einer breiten 
Basis an Fachdisziplinen. Dement-
sprechend querschnittsorientiert 
sind für jede Planungsaufgabe die 
Umsetzungsschritte. Die aktuellen 
Auswirkungen des Klimawandels auf 
unsere Umwelt, die Anforderungen an 

Landschafts-
architektur

Dachbegrünung und Innenhöfe im Wohnbauprojekt „Lastenstraße“, Wien 23.
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Projekt „Village im Dritten“, Wien 3.: In der Ausgleichsfläche



Das gelingt durch harte Bebauungs-
verbote, durch strengen Artenschutz, 
die Schaffung von Ausgleich aber auch 
durch die Integration von wertvollen 
Landschafts- und Naturräumen in 
unsere Siedlungen. Sowohl am Land, 
besonders aber in der Stadt.

Hier gilt es Nutzungskonflikte zu 
minimieren und Symbiosen zu gene-
rieren, etwa mit naturnahen Reten-
tionsflächen, ökologisch wirksamer 
Begrünung und Grünzügen durch die 
Stadt.

Manche sagen, man erkenne den Wert 
einer Gesellschaft daran, wie sie sich 
um die Schwächeren kümmert, aber 
ganz so selbstlos ist Natur- und Land-
schaftsschutz freilich nicht.

Der Erhalt von Landschaften, Natur-
räumen, Bio diversität und Wild-
tierkorridoren sorgt dafür, dass das 
Gesamtgefüge unserer Kultur- und 
Naturlandschaft erhalten bleibt und 
fragile Ökosysteme möglichst wenig 
gestört werden bzw. ihre wichtigen 
Funktionen weiter ausüben können. 

Natur 
und Landschaft
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Thomas Knoll

Österreichs Kulturlandschaft unter-
liegt einem ständigen Wandel. Neben 
den Veränderungen seit Beginn der 
Landwirtschaft formen vor allem die 
Neuerungen des Industriezeitalters 
die Landschaft. In dieser Situation tritt 
die Fachdisziplin Landschaftsarchitek-
tur mit dem Anspruch an, solche Ver-
änderungsprozesse positiv zu beein-
flussen. Als Teil des Fachbereiches ist 
es besonders die Landschaftsplanung 
als Ordnungsplanung, die, in Geset-
zen und Verordnungen umgesetzt, die 
Landschaft prägt. 

Die Leistungen der Ordnungsplanung 
wie Raumordnung oder Städtebau wir-
ken in Gesetzen und ihren Verordnun-
gen wie in Flächenwidmungsplänen, 
in regionalen Raumordnungsprogram-
men oder in lokalen Entwicklungskon-
zepten. 

In Österreich ist die akademische 
Disziplin „Landschaftsarchitektur“ 
an der Universität für Bodenkultur 
(BOKU) verankert: Sie wurde dort in 
den 1980er-Jahren als Studium einge-
führt. Das ist ein direktes Ergebnis der 
damaligen Umweltbewegung, die Ös-
terreich durch die Volksabstimmung 
zum Atomkraftwerk Zwentendorf und 
durch die Besetzung der Hainburger 
Au nachhaltig verändert hat. 

Damals schien es noch einfach zu sein, 
zwischen „Gut“ und „Böse“ zu unter-
scheiden. Zumindest für Umweltak-
tivist*innen war die Zuordnung klar, 
Ingenieure der Wasserkraft haben ver-
mutlich schon damals anders gedacht. 

Wie der Kampf „Gut gegen Gut“ 
ursprünglich begann

Der Baustopp in Hainburg brachte Ös-
terreich die Energiewende mit einem 
Fokus auf Windkraft und Sonnen- 
energie. Initiativen zur Windkraft 
konnten deren Effizienz rasch erwei-
sen. Aktivist*innen aus der Umweltbe-
wegung schufen erste Gründerzentren 
für Windkraft, etwa in Wolkersdorf 
und Bruck an der Leitha. Euphorie, 
technische Möglichkeiten und eine 
frühe Beteiligung von Bürger*in-
nen an den Projekten in Form von  
Vereinen und Beteiligungsrechten 
führten zu ersten Erfolgen. Dann ka-
men erste Fragen auf: Wie umweltver-
träglich ist Windkraft wirklich? Wie 
sieht es mit der Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes und der negativen 
Wirkung auf die Vogelwelt aus? Plötz-
lich war die noch junge Landschafts-
planung gefordert, auf diese Fragen 
Antworten zu finden. Es ging dabei 
nicht mehr um Gut gegen Bösen, son-
dern um Gut gegen Gut. 

Gut gegen Gut: Kernkompetenz  
der Ordnungsplanung

Für die Ordnungsplanung ergeben sich 
Lösungen immer aus dem Zusammen-
spiel politischer und fachlicher Ent-
scheidungen. Eine Demokratie verlangt 
diese Balance auch in der Ordnungs- 
planung, rein technische Heran-
gehensweisen können keine Wert-
entscheidungen treffen. Politische 
Wertentscheidungen und naturwis-
senschaftlich-technische Kompetenz 
wirken zusammen, um auch in diesen 
Fällen ausgewogene Entscheidungen 
zu treffen. Dadurch sind Entschei-

dungen über Gut gegen Gut die Kern-
kompetenz der Ordnungsplanung. Die 
Landschaftsplanung steht also auch 
vor der verantwortungsvollen Auf-
gabe, die Umweltverträglichkeit er-
neuerbarer Energie, also Gut Umwelt 
gegen Gut Energie, zu steuern und zu 
sichern. Unterstützung bietet dabei die 
Computertechnik mit der Anwendung 
geographischer Informationssysteme 
(GIS). 

Wie Landschaftsarchitekt*innen 
Pläne lesen

Im Unterschied zu digitalen Plänen, 
wie sie in der Architektur verwendet 
werden (CAD), sind GIS-Programme 
intelligente Datenbanken, die ver-
schiedene Fachpläne miteinander ver-
binden. Den Unterschied macht ein 
Stapel Palatschinken deutlich. Im CAD 
wissen die einzelnen Palatschinken 
im Stapel nichts voneinander, im GIS 
kann man eine Nadel durchstecken, 
die dabei erkennt, welchen Teil der 
einzelnen Palatschinke die Nadel im 
Stapel getroffen hat. Diese Planungs-
kompetenz wird durch ständige Ver-
besserungen der Datengrundlage auf 
Landesebene verstärkt. Immer mehr 
Daten liegen digital vor, besonders lan-
desweite Flächenwidmungspläne und 
Schutzgebiete sind wichtige Grund-
lagen. Dies ermöglicht eine flächen-
deckende Bearbeitung auf Ebene der 
Bundesländer. Damit lassen sich seit 
20 Jahren auf Landesebene Zonierun-
gen hochqualifiziert durchführen. Sie 
dienen als Grundlage für Verordnun-
gen. Gleichzeitig hat der Gesetzgeber 
die Instrumente der überörtlichen 
Raumordnung verstärkt. Damit wird 

Gut gegen Gut:  
Aber was ist guter?

Aktuell stellt sich am Beispiel Windkraft- oder Photovoltaikanlagen  
die Frage, was „gute“ Landschaftsarchitektur ist.  

Und wie eine Antwort darauf aussieht
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die Errichtung von Windenergie oder 
größeren Photovoltaikanlagen nur in 
Zonen überörtlicher Raumordnungs-
programme erlaubt. 

Wie Planer*innen zu Zonen für 
Windkraft kommen

Wie kommt es nun zu einer Zonie-
rung? Durch die digitale Abschichtung 
von grundsätzlich ungeeigneten Teil-
flächen. Am Beispiel der Windkraft 
heißt dies: Zunächst werden alle be-
bauten Gebiete mit einer Pufferzone 
von 1.200 Metern abgeschichtet, also 
ausgeschieden. Im Anschluss daran 
alle Natur- und Vogelschutzgebiete. 

Auf ein Bundesland bezogen, müssen 
dabei große Datenmengen bearbeitet 
werden, was allerdings noch keine be-
sondere Planungsleistung  darstellt. 
Die Leistung liegt im Detail – in der 
Windanlagenzonierung bei der Bewer-
tung des Vogelschutzes. Es gibt näm-
lich viele verschieden Vogelarten mit 
artspezifischem Verhalten – und die 
Daten darüber müssen in die Planung 
eingebracht werden. 

Der Anspruch war die unterschied-
lichen Lebensraumansprüche vom 
Zugvögeln bis zu kleinen Singvögeln 

zu berücksichtigen. Dazu war die Ko-
operation mit Birdlife und zahlreichen 
Ornithologen notwendig.

Wenn Vogel nicht gleich Vogel ist, gilt 
das auch für die österreichischen 
Bundesländer. So ergeben sich unter-
schiedliche Zugänge im Bereich „Land-
schaftsbild“. In Niederösterreich wur-
den die Kernzonen des Alpenraumes 
aufgrund der Alpenkonvention abge-
schichtet, ebenso „anthropogen gering 
beeinflusste Teilräume“. Diese weisen 
nämlich noch eine hohe Übereinstim-
mung mit einer Naturlandschaft oder 
einer traditionellen Kulturlandschaft 
auf und sollen daher erhalten bleiben. 
Dazu gehören große Waldgebiete zwi-
schen Niederösterreich und Oberöster-
reich, etwa der Weinsberger Wald, das 
Leithagebirge, Rosalia und der Ernst-
brunner Wald. 

Im Burgenland konzentrierte sich die 
Zonierung auf die Parndorfer Platte 
im Norden. Eine zu starke Beeinträch-
tigung des Landschaftsschutzgebietes 
Neusiedlersee sollte ebenso vermieden 
werden wie der Lebensraum der Trap-
pen – auch eine Vogelart. Durch solche 
Abschichtungen blieben letztlich die 
Zonen für Windanlagen übrig.

In der Zone regt sich 
gesellschaftlicher Widerstand

Die Zonierungen der letzten Jahr-
zehnte sind nun zu großen Teilen mit 
Windkraftanlagen bebaut. Mit fach-
lichen Mitteln ist dieser Konflikt Gut 
gegen Gut annehmbar gelöst worden. 
Die bisherigen Zonierungen haben die 
Schäden für das Landschaftsbild und 
die Vögel deutlich begrenzt. In einzel-
nen Gebieten konnten jedoch weder 
die fachliche Methodik, noch politische 
Bemühungen gesellschaftliche Konflik-
te vermeiden. 

Dies wirft die Frage auf, ob in Zu-
kunft weitere Gebiete für Windan-
lagen zoniert werden können. Im 
Burgenland und in Niederösterreich 
sind die Grenzen des Wachstums 
bereits häufig erreicht. Und die 
nächste Zonierung wartet schon 
auf die Landschaftsplaner*innen.  
Diesmal geht es um Zonen für die Frei-
flächenphotovoltaik.

Windkraftanlagen sind super. Vor allem, wenn sie woanders stehen
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Der ländliche Raum wird zukunftsfähig
Wie Gemeinden mit der Unterstützung von Planer*innen und  

unter Einsatz der Raumordnung sich eine positive Entwicklung sichern

Julia Pechhacker

Viele Menschen entdecken den länd-
lichen Raum als attraktiven Wohn-
standort wieder. Die Corona-Pandemie 
vervielfachte die Nachfrage nach Woh-
nungen und Bauplätzen außerhalb der 
Großstadt, vorwiegend in ländlichen 
Gemeinden mit guter Anbindung an 
städtische Räume. Dabei galt die Ent-
wicklung des ländlichen Raumes seit 
längerem als problematisch: zu we-
nige hochqualifizierte Arbeitsplätze, 
schlechte öffentliche Verkehrsanbin-
dungen, alternde Gesellschaft, Abwan-
derung und eine schwache Wirtschaft.

Allerdings darf der ländliche Raum 
in Österreich nicht als „Einheitsbrei“ 
missverstanden werden, könnte er 
doch nicht vielfältiger sein. Eine un-

bestritten hohe Qualität ländlicher Ge-
meinden ist die Nähe der Siedlungen zu 
Natur- und Kulturlandschaften. Grün-
räume und Landschaften bilden den 
Erholungsraum Nr. 1, daher zieht es 
auch Stadtmenschen „aufs Land“. Ne-
ben ihrer Funktion als Erholungsräu-
me tragen Grünräume und Landschaf-
ten auch wesentlich zur Regulierung 
des Mikroklimas, zur Reinigung der 
Luft und zum Schutz vor Naturgefah-
ren bei. Außerdem sind sie wertvolle 
Lebensräume für Tiere und Pflanzen. 
Die Corona-Pandemie hat auch gezeigt, 
wie wichtig die regionale Produktion 
von Nahrungsmitteln und ein gewisser 
Grad an Eigenversorgung sind. 

Diese Qualitäten wollen geschützt wer-
den. Der zunehmende Bodenverbrauch 
durch Siedlungserweiterungen und In-

frastrukturprojekte lässt täglich wert-
volle Grünräume verschwinden. Die 
Gemeinden können mit der örtlichen 
Raumordnung zum Schutz von Natur- 
und Kulturlandschaft gegensteuern. 
Etwa durch das Freihalten hochwer-
tiger landwirtschaftlicher Böden und 
landschaftsbildrelevanter Bereiche 
vor der Bebauung.  Die Festlegung ent-
sprechender Widmungsarten oder das 
Setzen von Siedlungsgrenzen dienen 
dem Erhalt offener Kulturlandschaf-
ten. Unversiegelte Retentionsräume 
entlang von Fließgewässern schützen 
Siedlungsräume vor Naturgefahren – 
sie werden durch eine Festschreibung 
im Flächenwidmungsplan gesichert. 
Diesen Steuerungsmöglichkeiten ste-
hen allerdings oft andere politische In-
teressen entgegen. Paradebeispiel: das 
freistehende Einfamilienhaus. 

Kultur- und Naturlandschaften erfüllen vielerlei Funktionen, wie z.B. die Produktion von Nahrungsmitteln. Weinbaugebiet Kamptal, Niederösterreich
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Eine Siedlung aus solchen Gebäuden 
bedeutet einen hohen Flächenver-
brauch auf der „grünen Wiese“ sowie 
erhebliche Infrastrukturkosten. Jahr-
zehntelang wurde die Entwicklung 
der Orte nach außen forciert, zum Teil 
auch heute noch. Viele Gemeinden be-
mühen sich mittlerweile, ihre Innen-
entwicklung stärker zu fördern. Ein-
familienhausgebiete sind heute Teil 
der Orte im ländlichen Raum und be-
deuten für viele Menschen eine hohe 
Lebensqualität. Doch aus mehreren 
Gründen wird sich diese Form der Be-
bauung von Siedlungsräumen künftig 
nur mehr in peripheren Räumen mit 
geringem Siedlungsdruck  fortführen 
lassen. Einiges erweist sich in Ein-
familienhausgebieten jedoch selbst 
im Hinblick auf den Klimawandel als 
positiv: ihr Durchgrünungsgrad, die 
versickerungsfähigen Flächen auf 
Eigengrund und der Platz zur Eigen-
versorgung mit Nahrungsmitteln. 
Durch entsprechende Festlegungen in 
Bebauungsplänen durch die Gemein-
den lassen sich positive Effekte noch 
verstärken.   

Die wesentliche Qualität ländlicher 
Gemeinden liegt in ihren Orts- und 
Stadtkernen, die über Jahrhunderte 

gewachsen sind, und den Menschen 
Möglichkeiten zur Identitätsbildung so-
wie zur Versorgung auf kurzen Wegen 
bieten. Die Forderung, eine flächen-
sparende, dichtere Bebauung auch in 
ländlichen Gemeinden umzusetzen, 
macht bei Ortskernen etwa durch 
Nachverdichtung im Bestand durchaus 
Sinn. Innovative Wohnprojekte und 
eine Nutzungsmischung im Bereich 

der Ortskerne, bei Erhalt und durch 
Weiterentwicklung der dörflichen Sied-
lungstypologien wie der Hofstrukturen 
in Straßen- und Angerdörfern eröffnen 
große Chancen für ländliche Gemein-
den. Die Rahmenbedingungen für die 
Entwicklung sind durch sie selbst zu 
regeln. Etwa durch Festlegung entspre-
chender Widmungsarten, oder von Be-
bauungsbestimmungen und Ortsbild-
Anforderungen in Bebauungsplänen. 
Zugleich müssten Siedlungserweite-
rungen am Ortsrand, etwa durch lokal 
gesetzte Siedlungsgrenzen reduziert 
werden. 

Die Siedlungsentwicklung und der 
Schutz von Natur- und Kulturland-
schaft ländlicher Räume sind eng mitei-
nander verknüpft. Mit ihrer Raumord-
nung können die Gemeinden selbst die 
Qualität ihrer Landschaft bestimmen 
und ihre Entwicklung steuern. Viele Ge-
meinden widmen sich dieser Aufgabe, 
müssen aber im Hinblick auf bisherige 
Entwicklungen und Herausforderun-
gen, wie dem Klimawandel, noch stär-
ker aktiv werden. Es ist Teil unserer 
Arbeit, die Gemeinden darin zu unter-
stützen, sich ihrer Qualitäten bewuss-
ter zu werden und diese im Rahmen 
der örtlichen Raumordnung gezielt zu 
sichern und zu fördern. In den Ortskernen am Land steckt jede Menge Entwicklungspotenzial. Schladming, Steiermark

Der ländliche Raum als Naherholungsraum Nr. 1 | Quelle: Pixabay



plan k 18

„No one pretends that land-use  
planning is perfect or all-wise“

Die Raumordnung ist Ausdruck der Prioritäten einer Mehrheit der Menschen in einer Demokratie.  
Wer hier Änderungen bewirken will, muss muss sich beteiligen oder zumindest wählen

Jochen Schmid

Der Titel ist eine Paraphrase auf einen 
Satz von Winston Churchill. 1947 er-
klärte er als Oppositionsführer im 
Britischen Unterhaus, dass die De-
mokratie als Regierungsform weder 
perfekt noch allwissend sei. Das hört 
man auch über die Raumordnung. 
Ihr wird fast jedes Verfehlen räum-
licher und gesellschaftlicher Ziele zu-
geschrieben: sei es die Versorgung mit 
leistbarem Wohnraum, die Reduktion 
der Bodenversiegelung, die Umkehr 
des Biodiversitätsverlustes, die Erhal-
tung des Landschaftsbildes, nachhal-
tige Mobilität oder die Verhinderung  
der Folgeschäden von Überflutungen.

Die Raumordnung als 
Fachdisziplin

Ihre ursprüngliche Aufgabe ist, die am 
besten geeigneten Räume für die Erfül-
lung menschlicher Grundbedürfnisse  
zur Verfügung zu stellen und Konflikte 
zwischen Nutzungen zu verhindern. In 
den vergangenen Jahrzehnten rückte 
die Sicherung unseres Lebensraumes 
soweit in den Mittelpunkt der Planung, 
dass sie als ein Grundbedürfnis be-
trachtet werden muss. Man kann die 
Raumordnung als Werkzeugkiste anse-
hen. In ihr finden sich über Jahrzehn-
te entwickelte Methoden. Gemeinsam 
mit anderen Disziplinen ergibt sie das 
Know-how für ihre Aufgaben.

Die Raumordnung als 
gesellschaftlicher Diskurs

Wenn menschliche Bedürfnisse an 
den Raum zu erfüllen sind, und dabei 
Lebensraum zu schützen ist, ergeben 

sich Fragen für die Zukunft: Wie und 
wo soll leistbarer Wohnraum zur Ver-
fügung stehen? Bedarf es dafür zusätz-
lichen Baulandes? Wie sind räumlich 
voneinander getrennte Nutzungen zu 
organisieren? Wo müssen sich (indi-
viduelle) Bedürfnisse dem Schutz des 
Lebensraumes unterordnen?

Es handelt sich also um gesellschaft-
liche Grundsatzfragen, die, wie in der 
Bundesverfassung für die Raumord-
nung vorgeschrieben, von gewählten 
Mandatar*innen in den Landtagen 
und Gemeinderäten zu verhandeln 
und zu entscheiden sind. Für diesen 
Diskurs bietet die Werkzeugkiste keine 
Schlüssel.

Grund-
bedürf-

nisse

   IN
    GEMEIN-
       SCHAFT
         LEBEN

WOHNEN

ARBEITEN

SICH
BILDEN

SICH
ERHOLEN

SICH
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Die Raumordnung als  
Teil des Rechtsstaats

Landtage und Gemeinderäte haben ge-
sellschaftlich anzuwendende Normen 
für die Raumordnung in Form von Ge-
setzen oder Verordnungen festzulegen. 

Nahezu alle raumrelevanten Vorhaben 
des Menschen sind mit der Errichtung 
von Bauwerken verbunden. Sie bilden 
im Wesentlichen das Ziel des Bau- und 
Raumordnungsrechts. Hierbei kommt 
nun die Werkzeugkiste mit ihren Stan-
dards ins Spiel und schränkt indivi-
duelle Bedürfnisse und Wünsche zum 
Teil erheblich ein – was sie besonders 
wirksam macht.

Trotzdem wird der Raumordnung 
vorgeworfen, eine Unzahl an „Hinter-
türen“ offen zu halten. Die Fachwelt 
nennt dies „Ermessensspielraum bei 
der Abwägung von Interessen“. Er-
messensspielraum ist nötig, weil sich 
in den über 2.000 Gemeinden Öster-
reichs die jeweilige Ausgangslage für 
Entscheidungen durch die räumlichen 
Verhältnisse sehr unterschiedlich dar-
stellt. So kann eine bestimmte Wid-
mung am Standort A und damit ihre 
Nutzungsoptionen sehr sinnvoll, am 
Standort B hingegen kontraproduktiv 
und umweltschädigend sein.

Die öffentliche Fehlersuche  
in der Raumordnung

In der Medienberichterstattung wer-
den Fehlentwicklungen und Defizite 
in der Planung mittlerweile vor allem 
politischen Vertreter*innen angelastet. 
Kritisiert werden:

• die mögliche Befangenheit der Mit-
glieder der Gemeinderäte, insbeson-
dere der Bürgermeister*innen durch 
ihre Nähe zur Bevölkerung 

• die Kurzsichtigkeit von Entscheidun-
gen durch den Wunsch nach Wieder-
wahl am Ende der Amtsperiode

Die Bedürfnisse an den Raum sind vielfältig.  
Genauso vielfältig muss die Planung sein 
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• die mögliche, meist intransparente 
wirtschaftliche Verflechtung mit Wid-
mungswerbern. Eine Folge des Anrei-
zes zu persönlichen Vorteilen durch 
die eigene Mitwirkung an einer Wid-
mungsentscheidung

• die Verflechtung der Entscheidungs-
ebenen von Landtagen und Gemeinde-
räten durch Mitglieder, die auf beiden 
Ebenen tätig sind, dadurch überge-
ordnete Interessen nicht ausreichend 
vertreten und die Interessen ihrer Ge-
meinden in den Vordergrund stellen

Die öffentliche Suche  
nach Lösungen

In der öffentlichen Diskussion geht 
es vor allem darum, den derzeit ver-
antwortlichen Gremien die Entschei-
dungskompetenz zu entziehen oder sie 
erheblich einzuschränken. So wird die 
Forderung erhoben, die Raumordnung 
zur Kompetenz des Bundes zu machen, 
um ähnlich wie in Deutschland oder 
der Schweiz den Ermessensspielraum 
der Landtage bei der Gesetzgebung 
durch ein Rahmengesetz einzuschrän-
ken. Diese Rahmengesetze geben aller-
dings auch nur Grundsätze und Ziele 
vor. Betrachtet man die Landesgeset-
ze in Österreich, stellt man fest, dass 
ihre Grundsätze und Ziele wichtige 
Zukunftsfragen behandeln. An ihnen 
können die Fehlentwicklungen kaum 
festgemacht werden. Außerdem bleibt 
die Frage, warum der Beschluss stren-
gerer Bestimmungen auf Bundesebene 
leichter möglich sein sollte als auf Lan-
desebene. Die Verflechtung der politi-
schen Entscheidungsebenen existiert 
im Bund ja auch.

Als weitere Forderung sollen sich die 
Länder stärker und effizienter auf der 
regionalen Ebene in die Planung ein-
bringen. Sie könnten den Ermessens-
spielraum der Gemeinden bei Fragen 
einschränken, die im überregionalen 
Interesse liegen. Dazu gibt es in der 
Steiermark und in Salzburg langjäh-
rige Erfahrungen – aber gerade dort 
beklagen Medien die politischen Grün-
de von Fehlentwicklungen besonders. 

Niederösterreich rollt bis 2023 erst-
mals eine flächendeckende Festlegung 
regionaler Raumordnungsprogramme 
aus. Damit könnte die Landesregie-
rung restriktive Bestimmungen für 
die Siedlungsentwicklung nach außen 
festlegen. In wieweit sich Gemeinden 
mit moderaten Vorgaben bei diesen 
Planungsinstrumenten im Wettbe-
werb um Neubürger*innen durchset-
zen, wird sich weisen.

Die schärfste Forderung will den Ge-
meinden die Widmungskompetenz zur 
Gänze entziehen. Bezirksverwaltungs-
behörden sollten dies erledigen. Es gibt 
auch den Vorschlag, Widmungsent-
scheidungen in eine „Landesraument-
wicklungskommission“ zu verlagern. 
Sie soll u. a. aus Landesbeamt*innen, 
Richter*innen und Vertreter*innen 
diverser Kammern zusammengesetzt 
sein. (J. Huber in „Wie die Raumpla-
nung in Österreich ins Hintertreffen 
gerät“, derstandard.at vom 5. 6. 2021). 
Dieser Vorschlag erscheint absurd, 
würden doch Bedienstete der Bundes- 
und/oder Landesverwaltung sowie po-
litisch besetzte Funktionär*innen über 
die Entwicklung der Gemeinden und 
die Beantwortung von deren Zukunfts-
fragen entscheiden. Der Prozess wäre 
dem gesellschaftlichen Diskurs auf Ge-
meindeebene entzogen, den Entschei-
denden würde jegliche gesellschaftli-
che Legitimierung fehlen, auch hätten 
sie dank ihrer Position die Folgen ihrer 
Entscheidungen vor niemandem zu 
verantworten. Welche Qualität wäre 
von einem solchen Entscheidungspro-
zess zu erwarten?

Die Schwächen der Raumordnung 
sind die Schwächen der Demokratie

Zukunftsentscheidungen der Gesell-
schaft müssen auch weiterhin von 
den Betroffenen bzw. deren gewählten 
Vertreter*innen getroffen werden. So 
funktioniert Demokratie. Gremien von 
Expert*innen entscheiden rascher, 
wodurch aber wäre ihre Entscheidung 
legitimiert? Fallen ihre Entscheidun-
gen immer im Sinne des Gemeinwohls 
aus? Wären Befangenheit, Willkür 

und persönliche Verflechtungen aus-
geschlossen? Wer die Funktionsweise 
von Expert*innengremien kennt, kann 
dies schwerlich bejahen.

Die Entscheidungsfindung in einer 
Gesellschaft hängt von mehreren Fak-
toren ab: ihrem Problembewusstsein, 
dem Abwägen von individuellen Inte-
ressen und Zwängen, der Qualität von 
Information und der Bereitschaft sich 
zu äußern. Das setzt einiges voraus:

• Eine breite Basis engagierter Perso-
nen, die zur Bewusstseinsbildung über 
relevante Themen auch über viele Jah-
re und Jahrzehnte beitragen, und das 
Interesse der Gesellschaft wecken

• Staatliche und nichtstaatliche Stel-
len, die Informationen zu diesen The-
men leicht zugänglich machen

• Prozesse, die es – in der Praxis we-
nigen engagierten – Planungsbetrof-
fenen ermöglichen, sich außerhalb 
politischer Gremien in die Entschei-
dungsfindung einzubringen 

• Transparente und nachvollziehbare 
Entscheidungsprozesse

Die Schwächen der Raumordnung las-
sen sich nicht dadurch lösen, indem 
ihre Aufgaben den demokratischen Ent-
scheidungsstrukturen entzogen wer den. 
Das wäre das Ende von Demokratie. Sie 
muss im Gegenteil gerade auf der Ebene 
der Gemeinden gestärkt werden.

Auch wenn sich die Bürger*innen oft 
weniger in Entscheidungsprozesse ein-
bringen, als sie könnten, bietet immer 
noch der Wahltag die Möglichkeit, die 
Entwicklungsrichtung einer Gemeinde 
zu ändern. Die Demokratie lässt auch 
eine Wahl über die Raumordnung zu.

Die Raumordnung ist weder perfekt 
noch allwissend. Sie bildet mit der de-
mokratischen Ausrichtung ihrer Ent-
scheidungsprozesse die augenschein-
lichen Prioritäten der Gesellschaft ab, 
in der wir leben. Wer damit nicht ein-
verstanden ist, hat die Wahl.
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Der Siedlung Grenzen setzen ...
... ist eine der wichtigsten Aufgaben der Raumordnung. Die „Österreichische Landschaftsdeklaration“  

sorgt dabei für eine nachhaltige Baukultur

Thomas Knoll

Österreich braucht Ordnung. Be-
sonders im Raum. Dafür sorgt die 
„Raumordnung“ mit ihren Gesetzen 
zur räumlichen Ordnung des Landes. 
Diese Raumordnungsgesetze stellen 
die Weichen für Österreichs räumli-
che Zukunft – und zwar langfristig. Sie 
wurden im Laufe der 1960er-Jahre ein-
geführt, um Fehlentwicklungen bei der 
Nutzung des Landes zu stoppen. 

Ohne die Landesraumordnungsgesetze 
wären Landschaften in Ostösterreich 
wie der Wienerwald, das Leithagebir-
ge oder die Hohe Wand heute weitge-
hend verbaut. Die Gesetze haben auch 
den Schutz der Berggebiete besonders 
über 1.000 Höhenmetern in den west-
lichen Bundesländern weitgehend si-
chergestellt. Wenn wir in Österreich 
heute von einer einigermaßen „intak-
ten Landschaft“ sprechen können, ver-
danken wir das der Raumordnung.

Die Raumordnung und ihre Gesetze 
werden in Fächern zur Ordnungspla-
nung erarbeitet. Hierzulande heißen 
diese Fächer „Raumplanung“ und 

„Städtebau“ als Teildisziplin der Archi-
tektur sowie „Landschaftsplanung“ als 
Teil der Landschaftsarchitektur. Sie 
folgen gesellschaftlichen und wissen-
schaftlichen Entwicklungen, und ver-
ändern sich im Lauf der Zeit. 

Die Voraussetzungen der 
österreichischen Raumordnung

In den 1980er-Jahren begann eine 
stetige Ökologisierung der Raumord-
nung und ihrer Gesetze. Vor allem die 
Landschaftsplanung hatte daran einen 
wesentlichen Anteil. Den rechtlichen 
Rahmen dafür bildete die Umsetzung 
europäischer Richtlinien wie insbe-
sondere der Richtlinie für eine „stra-
tegische Umweltprüfung“ SUP und die 
Natura-2000-Richtlinien zum europäi-
schen Naturschutz. 

Nun steht der nächste Reformschritt 
an. Bislang regelte die Raumordnung 
die Siedlungsentwicklung, indem ihre 
Gesetze besagen, dass neues Bauland 
im Anschluss an bereits bestehendes 
gewidmet werden kann. Dies soll die 
Zersplitterung von Siedlungen ver-
meiden, kann jedoch der allmählichen 

Ausdehnung von Siedlungen keine 
Grenzen setzen. So erlauben die Ge-
setze ein unbegrenztes Wachstum, 
besonders an Infrastrukturachsen. 
Die Folgen sind flächige Zersiedelung, 
längliche Bandstädte entlang von In-
frastrukturachsen und der Verlust 
wertvoller Landschaftsräume. 

Um weitere derartige Fehlentwicklun-
gen zu vermeiden, müssen die Raum-
ordnungsgesetze in Österreich nun 
auch strenge und dauerhafte Sied-
lungsgrenzen festlegen. Dies ist gera-
de in den Wachstumsräumen Ostös-
terreichs oder im Inntal und Rheintal 
von höchster Dringlichkeit. Hingegen 
können andernorts, etwa in Regionen, 
in denen die Bevölkerung schrumpft, 
weniger streng festgelegte Siedlungs-
grenzen Wachstumsimpulse bewirken. 
Die neuen Gesetze müssen also auf die 
jeweiligen räumlichen Entwicklungs-
trends Rücksicht nehmen.

Der Grad an Verbauung ist in Öster-
reich sehr hoch. Dazu kommt, dass 
viele Flächen bereits als Bauland ge-
widmet sind, wenn auch noch nicht 
bebaut. Um wesentliche Güter unseres 

Siedlungsgrenze in Jois, Burgenland
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Lebens zu schützen, muss diese Ent-
wicklung weitgehend angehalten wer-
den. Nur so lassen sich diese Güter be-
wahren, etwa Landschaftsräume zum 
Schutz des Klimas und der Böden und 
als Voraussetzung für Artenvielfalt – 
alles Grundlagen für die Ernährungs-
sicherheit und den Erhalt der Erho-
lungsräume in Österreich. 

Debatte um die Baukultur in 
Österreich: Klima und Bodenschutz

Sprachrohr des Umweltschutzes im 
Land ist der „Österreichische Umwelt-
dachverband“ der Umweltorganisatio-
nen. Zu seinen Gründungsmitgliedern 
gehört die „Österreichische Gesell-
schaft für Landschaftsarchitektur“ 
ÖGLA – ein Merkmal der Bedeutung, 
die Landschaftsplanung dem Umwelt-
schutz zuweist. Für ihn engagieren 
sich auch Institutionen wie der Natur-
schutzbund sowie fachlich orientierte 
Organisationen in Bereichen etwa der 
erneuerbaren Energien und der Bau-
ökologie. Der Umweltdachverband ist 
auch ganz wesentlich eine fachliche 
Austauschplattform für zukunftswei-
sende Themen im Umweltschutz. Den 
Mittelpunkt der Debatte um die künf-
tige Baukultur in Österreich bilden 
Klima und Bodenschutz. Darum haben 
sich Raumordnung, Städtebau, Archi-
tektur und Landschaftsarchitektur ge-
meinsam zu kümmern.

Um den Aufgaben der Raumordnung 
auch künftig gerecht zu werden, ist 
eine verstärkte Landschaftsplanung 
notwendig. Sie leistet das Fach „Land-
schaftsplanung“ zusammen mit Part-
nern aus der Fachwelt und in Koopera-
tion mit NGOs. Auf Initiative der ÖGLA 
hat der Umweltdachverband nach län-
gerem Diskussionsprozess und fachli-
chem Austausch im Jahr 2020 die „Ös-
terreichische Landschaftsdeklaration“ 
beschlossen. Sie dient als Leitlinie für 
Baukultur und Raumordnung in Öster-
reich. Ihre Absicht ist Recht und Praxis 
der Raumordnung in den Bundeslän-
dern auf Nachhaltigkeit auszurichten, 
um eine nachhaltige Raumentwick-
lung zu gewährleisten. Raumordnung 
und Landschaftsplanung bilden die 
gesetzlichen und fachlichen Anker 
für den österreichweiten Bodenschutz 
und unsere Klimaresilenz.

Die „Österreichische 
Landschaftsdeklaration“

Die „Österreichische Landschafts-
deklaration“ umfasst zwölf zentrale 
Thesen zum planerischen Umgang 
mit der Landschaft in Österreich. Sie 
ist die Leitlinie für nachhaltige Pla-
nungsprozesse und orientiert sich am 
internationalen Planungsziel „No net 
loss“: Dies besagt, dass Landschaft 
und Boden über das bisherige Aus-
maß hinaus nicht mehr verloren ge-

hen dürfen. Sollte dies nach Prüfung 
der Alternativen unumgänglich sein, 
ist für Ausgleich zu sorgen. Ziele sind 
konkrete Siedlungsgrenzen in der 
Raumordnung, grünraumorientierte 
Ausgleichsmaßnahmen im Städtebau 
und ein Schutz der Biodiversität. Da-
mit wird die „Österreichische Land-
schaftsdeklaration“ als Ergebnis einer 
Diskussion mit den österreichischen 
Umweltorganisationen zum zentralen 
Dokument für die Planungsbranche. 
An ihren Zielen hat sich die Baukultur 
im Land künftig zu orientieren!

Es gibt in einigen Bundesländern be-
reits erste praktische Wirkungen. So 
hat der Stadtrat von Wien ein von 
Landschaftplaner*innen erarbeitetes 
„Leitbild Grünräume“ zur planeri-
schen Grundlage erhoben, das Sied-
lungsgrenzen im Stadtgebiet festlegt. 
Das Leitbild sichert langfristig die 
wichtigsten Grünräume der Stadt und 
schließt an Grünräume in Niederöster-
reich an. Es beeinflusst die Städtepla-
nung besonders im Süden und Osten 
der Stadt enorm, und ist dem Ziel ver-
pflichtet, einen Grüngürtel zu schaf-
fen, wie er im Westen der Stadt mit 
dem Wienerwald seit über hundert 
Jahren besteht. Dazu war der Schutz 
des Wald- und Wiesengürtels im Süden 
und Osten Wiens bislang ungenügend 
gewährleistet. 

Für Niederösterreich haben Land-
schaftplaner*innen einen „Grünen 
Ring“ entwickelt. Er dient als Planungs-
ansatz zum Schutz der Landschaftsräu-
me in den Wachstumsgebieten rund 
um Wien. Beide Raumordnungsleitli-
niengesetze, das „Leitbild Grünräume“ 
und der „Grüne Ring“, sind den Zielen 
der „Österreichische Landschaftsde-
klaration“ verpflichtet: konkrete Sied-
lungsgrenzen, grünraumorientierte 
Ausgleichsmaßnahmen im Städtebau 
und Schutz der Biodiversität. In der 
ostösterreichischen Wachstumsregion 
sind diese landschaftsplanerischen 
Leitbilder zum Schutz der Grünräume 
von historischer Bedeutung.

Kompakter Siedlungskern (Donnerskirchen) | Quelle: Naturpark Neusiedler See-Leithagebirge



plan k 22

Raumplanung ist gelebte Demokratie
Wenn Politiker*innen ihre Planung vorgeworfen wird, hapert es oft an ihrem Demokratieverständnis,  

das Mitwirkung erst zulässt, wenn es zu spät ist 

Stefanie Enengel

Während meines Studiums und mei-
ner beruflichen Laufbahn habe ich 
erfahren, dass nur wenige Menschen 
den Begriff „Raumplanung“ kennen, 
es sei denn, sie sitzen im Gemeinderat, 
würden gern auf einer Grünfläche ihr 
Eigenheim errichten und bräuchten 
dazu Bauland oder haben bei der Stu-
dienwahl etwas in dieser Richtung für 
sich entdeckt. Eine Bekannte hat dazu 
gemeint, dass sie sich in ihrer Freizeit 
auch gern der Gestaltung ihrer Woh-
nung widme. Manche fragen, ob das 
etwas Ähnliches wie Feng Shui sei. 

Dabei spielt Chi eine Rolle, die, nach 
der chinesischen Lehre unsichtbare 
Lebensenergie, die es gilt, in Schwung 
zu halten. Sie habe ich während mei-
nes Studiums und meiner einschlä-
gigen Berufserfahrung noch nicht 
fließen erlebt, was die Frage nach der 
Bedeutung von Raumplanung umso 
dringlicher macht. Denn sie ist eine 
„Energie“ in der Demokratie, die viele 
tagespolitische Themen bewegt. Man 
begegnet ihr ständig, etwa wenn von 
Bodenverbrauch, Ortsumfahrungen 
oder Verödung der Innenstädte die 
Rede ist. Freilich wird sie dabei selten 
explizit genannt.

Das mag an ihrem konzeptionellen 
Wesen liegen, das „nur“ Vorgaben für 
zukünftige Entwicklungen trifft, ihre 
Ausgestaltung aber zunächst noch 
offenlässt, was sie schwer greifbar 
macht. So sieht ein Flächenwidmungs-
plan, ein zentrales Planungsinstru-
ment in der örtlichen Raumordnung, 
zwar bunt aus, weil ihn aber Laien 
nicht „lesen“ können, erscheint er nur 
selten in Medien, die nette Renderings 
von Architekturbüros vorziehen, weil 

sie eine deutlich plastischere Vorstel-
lung von der Zukunft geben – selbst 
wenn die dann gebaut anders aussieht. 

Raumplanung und Raumordnung 
treffen in der Bevölkerung auf wenig 
Verständnis. Umso wichtiger ist es für 
Raumplaner*innen die Bedeutung und 
Verantwortung, die in diesen Begriffen 
stecken, zu vermitteln: bei politischen 
Gemeindevertreter*innen, in der Ge-
meindeverwaltung und in der Bevöl-
kerung. Man könnte auch sagen: Es ist 
gelebte Demokratie und die Planer*in-
nen sind deren Prophet*innen.

Bürgermeister*innen und Gemein-
derät*innen haben mit der Raumord-
nung die Entwicklung ihrer Gemeinde 
in der Hand. Sie entscheiden darüber, 
wo Boden in Wert gesetzt wird und wie 
dynamisch sich eine Gemeinde entwi-
ckelt. Ihre Entscheidungen sollten auf 
fundierte fachliche Empfehlungen ba-
sieren. Dies gelingt nur, wenn Fachpla-
ner*innen sie ihnen auf verständliche 
Weise näherbringen. Entscheidend ist 
dabei zu erkennen, welche Vorerfah-
rungen zum Thema Raumplanung be-
stehen. Nur so können Unsicherheiten 
ausgeräumt und eine vertrauensvolle 
Basis für gute Zusammenarbeit her-
gestellt werden – und nur so lässt sich 
gemeinsames Planen vernünftig ver-
wirklichen.

Der von den Bürger*innen gewählte 
Gemeinderat vertritt die Interessen 
der Bevölkerung. Dazu gehören alle 
Bereiche der Raumplanung. Es wäre 
aber wünschenswert, wenn sich Bür-
ger*innen für die Raumplanung, die 
ja ihre unmittelbare Lebenswelt be-
trifft, begeistern könnten. Schließlich 
wird dabei auch in ihre Eigentums-
rechte eingegriffen. Es steht ihnen als  

sogenannten „Planunterworfenen“ per 
Gesetz das basisdemokratische Recht 
auf Stellungnahme zu. Sie können es in 
Verfahren zur Änderung des örtlichen 
Raumordnungsprogramms und des 
Bebauungsplans wahrnehmen.

Und sie sollten es. Denn Grundeigen-
tümer*innen und Haushalte einer Ge-
meinde werden etwa in Niederöster-
reich bei Fehlen einer Verständigung* 
in ihrem Anhörungs- und Mitwir-
kungsrecht verletzt, ihr Recht wird also 
geschmälert, doch die fehlende Ver-
ständigung hat gemäß dem NÖ Raum-
ordnungsgesetz 2014 keinen Einfluss 
auf das gesetzmäßige Zustandekom-
men eines lokalen Raumordnungspro-
gramms und Bebauungsplans.

Österreich ist nicht Niederösterreich,  
in einigen anderen österreichischen 
Bundesländern handelt es sich nach 
der ständigen Rechtsprechung des 
Verfassungsgerichtshofes in einem sol-
chen Fall um einen wesentlichen, zur 
Gesetzwidrigkeit der Verordnung füh-
renden, Verfahrensmangel. 

In Niederösterreich reicht es außer-
dem, bei einer „öffentlichen Auflage“, 
die in der Gemeinde vorhandenen 
Haushalte durch eine ortsübliche 
Aussendung zu informieren – im Ge-
meindeblatt oder in Stadtnachrichten. 
Nicht nur der sich ändernde Medien-
konsum der Bevölkerung macht es 
fraglich, ob sie in diesen Publikationen 
die Nachricht über ein Änderungsver-
fahren des örtlichen Raumordnungs-
programms und des Bebauungsplans 
überhaupt finden. Angesichts des ge-
ringen Verständnisses für die Raum-
ordnung werden sie auch kaum ihre 
Mitspracherechte in dieser Angele-
genheit erkennen. Wenn es wirklich 
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darum gehen soll, die Bevölkerung zu 
mehr Mitsprache bei sie betreffende 
Raumordnungsangelegenheiten zu be-
wegen, muss sie entsprechend infor-
miert und aufgeklärt werden, eine Auf-
gabe ihrer Gemeindevertreter*innen.

Es würde auch helfen, wenn zum Zeit-
punkt, da die Bürger*innen zur Mit-
sprache eingeladen werden, nicht 
schon ein fertiger Planentwurf vor-
liegt. Was sollen sie dann noch sagen? 
Um Raumordnung in eine engere Ver-
bindung zur Alltagswelt der Bevöl-
kerung zu bringen, muss sie greifbar 
und nahbar sein. Wenn die „öffentli-
che Auflage“ mit einem fertigen Plan 
beginnt, können Stellungnahmen von 
Bürger*innen nur noch die Abände-
rung oder das Scheitern des Vorhabens 
bewirken – mitwirken ist nicht mehr 
möglich. 

Demokratie lebt nur dann, wenn sie 
ständig geübt wird. Die Raumordnung 
ist das sichtbare Zeichen dafür. Um 
gut zu funktionieren, müssen die Men-
schen über sie aufgeklärt und im Fall 
von konkreten Vorhaben rechtzeitig 
informiert werden. Ihr Interesse an 
Demokratie und Raumordnung muss 
ständig wachgehalten werden. Im Fall 
der Raumordnung heißt das, beson-
ders bei großen Planungsaufgaben 
rechtzeitig einen breiten Planungs-
prozess zu initiieren, der von Respekt 
gegenüber der Bevölkerung zeugt. Das 
klingt für überlastete Gemeindepoliti-
ker*innen zunächst nach Mehrarbeit, 

bedeutet aber im Endeffekt weniger 
Stress und Vorwürfe von ihrer Wähler-
schaft, wenn diese über Raumplanung 
umfassend informiert und in Projekte 
eingebunden ist. Je offener und häufi-
ger Politik und Verwaltung dabei auf 
die Bevölkerung zugehen, desto mehr 
Vertrauen werden sie ernten. Nur so 
kann bei den Menschen auch Verant-
wortungsgefühl für ihre unmittelbare 
Lebenswelt, für Gemeinschaft und Um-
welt heranwachsen. 

Wenn also nur wenige Menschen den 
Begriff „Raumordnung“ kennen, deu-
tet das auf ein Defizit an direkter De-
mokratie hin. Der Bekanntheitsgrad 
von „Raumplanung“ ist ein Gradmes-
ser für eine aktive Demokratie. Sie 
zu stärken heißt für die öffentliche 
Hand, ihre aktive Beteiligungskultur 
bei Raumplanungsprojekten zu ver-
bessern. Die Menschen müssen daran 
erinnert werden, dass sie mitzureden 
haben – besonders in ihrer unmittelba-
ren Umgebung. 

Quellen: 
Pallitsch Wolfgang, Pallitsch Philipp, 
Kleewein Wolfgang (2017): Niederös-
terreichisches Baurecht. 10. Auflage. 
Linde Verlag. Wien

*über die 6-wöchige Auflage gemäß 
dem Kommentar zum Niederösterrei-
chischen Baurecht von Pallitsch/Pal-
litsch/Kleewein (2017, S. 1335)
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Clara Hahn

Wer „Raumplanung und Raumord-
nung“ lernt, bleibt nicht nur auf der 
Studierbank sitzen. Das Studium ist an 
der Praxis orientiert. In seinem Verlauf 
sprechen Studierende mit Bürgermeis-
ter*innen, entwerfen Entwicklungs-
konzepte für Regionen und erstellen 
Karten mit Geoinformationssystemen. 

Können Sie eigentlich richtig 
telefonieren?

Ich habe schon während meines Bache-
lorstudiums angefangen zu arbeiten. 
Dafür konnte ich zwar vieles aus dem 
Studium mitnehmen, dennoch gibt es 
vieles, das man an der Universität nie 
lernt. Telefonieren zum Beispiel. Klingt 
nicht nach einer komplexen Aufgabe, 
und erscheint eher als banale Tätigkeit 
des Arbeitsalltags, muss jedoch geübt 

werden. Erst wer mit Kund*innen am 
Telefon spricht – und zuerst einmal 
überlegen muss, wie der eigene Nach-
name laut dem Telefonalphabet buch-
stabiert wird – bekommt eine erste 
Ahnung davon, was wichtig ist, etwa 
welcher Standardaussagen man sich 
bedienen sollte. 

Haben Sie schon einmal von 
Budgetmanagement gehört?

Was man ebenfalls an der Universität 
kaum lernt, im Job aber braucht, ist 
Budgetmanagement. Im Studium kann 
ein Projekt solange geplant werden, 
bis die Deadline erreicht ist. Je nach 
Anspruch an die eigene Leistung und 
die des Projektteams wird ein Projekt 
dann ausgeführt. Selten teilt man zu-
nächst die zeitlichen Ressourcen für 
das Projekt ein, sondern arbeitet drauf-
los. Besonders gegen Ende steigt der 

Arbeitseinsatz rapide, es wird nächte-
lang durchgearbeitet, um ein befriedi-
gendes Ergebnis zu erzielen. Da es nur 
eine zeitliche, aber keine finanzielle 
Beschränkung gibt, nimmt man bei 
Projekten oft keine Rücksicht auf per-
sönliche und finanzielle Grenzen. 

Das ist im Arbeitsalltag anders. Vor 
dem Beginn eines Projekts steht ein 
Angebot an die Kund*in. Das kostet üb-
rigens auch schon Zeit und Ressourcen. 
Es muss abgeschätzt werden, wieviel 
Personal, Zeit- und Arbeitsaufwand in 
ein Projekt gesteckt werden kann, und 
ob das die Kund*in auch zu bezahlen 
bereit ist. Das Angebot gibt dann das 
personelle und zeitliche Budget vor. 
Die verbrauchten Stunden für ein Pro-
jekt bemessen seinen Wert am Stun-
denlohn. Man ist dadurch gezwungen, 
nicht mehr Arbeit reinzustecken, als 
im Budget bereitsteht. Andernfalls 

Was man an der Uni nie lernt ...
... im Job aber dringend braucht. Ein Überblick über wichtige Verhaltensweisen,  

die Planer*innen beherrschen sollten

Die Alma Mater der Raumplaner, die TU Wien | © TU Wien/Matthias Heisler
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zahlt man selbst drauf. Man muss der 
eigenen Überarbeitung vorbeugen und 
Stunden effizient nutzen. Dies erhöht 
den Druck, genug Arbeit in der Stun-
de zu leisten, um am Ende ein gutes 
Endprodukt zu haben. Der Druck kann 
motivierend wirken, wenn er nicht zu 
hoch wird – man muss ihn, also seine 
Arbeitszeit und -effizienz, managen. 

Können Sie sich verkaufen? Wie wol-
len Sie dann ein Projekt verkaufen?

Ein weiterer Punkt, den man vor al-
lem in der Arbeitspraxis lernt, ist sich 
selbst zu verkaufen. An der Universität 
ist es zwar wichtig, seine Arbeit gut zu 
präsentieren, aber der Auftritt der ei-
genen Person spielt keine große Rolle, 
die Lehrenden wissen meist über die 
Fähigkeiten und Kenntnisse ihrer Stu-
dierenden Bescheid, außerdem wird 
oft die Teamperformance bewertet. 
Vor allem wird im Studium der Be-
ruf der Raumplanung als vermittelnd 
und moderierend dargestellt, nicht als 
Expert*innenauftritt. Diese Dynamik 
führt dazu, dass man als Raumpla-
ner*in oft nicht mit dem Selbstbewusst-
sein in ein Projekt kommt, Expert*in 
für das jeweilige Fachgebiet zu sein, 
selbst wenn das Fachwissen vorhan-
den ist. Im Arbeitsalltag aber ist es  

essentiell, den Kund*innen glaubhaft 
zu versichern, dass sie mit Expert*in-
nen zusammenarbeiten. Nicht an der 
Universität, sondern erst im Job lernt 
man, sich selbst als Einzelperson gut zu 
verkaufen und mit Selbstbewusstsein 
die eigenen Fähigkeiten zu präsentie-
ren. Das ist entscheidend für den Erfolg. 
Denn wer will schon einer unsicheren 
Zweifler*in sein Projekt anvertrauen.

Bleiben Sie unter Druck ruhig oder 
stürzen Sie andere ins Chaos?

Man muss auch verstehen, wie wich-
tig es ist, in unerwarteten Situationen 
Sicherheit auszustrahlen. Der „safe 
space“ der Universität bewahrt Studie-
rende oft davor, ins „kalte Wasser“ zu 
fallen und dort voranzukommen. Der 
Arbeitsalltag konfrontiert uns immer 
wieder mit neuen, unbekannten He-
rausforderungen. Sie geben uns die 
Chance, Selbstbewusstsein auszustrah-
len. Darüber hinaus ist es besonders 
wichtig, souverän zu bleiben, auch 
wenn die Situation über die eigenen 
Fähigkeiten hinausgeht. Die benötigte 
Expertise kann immer noch über den 
Austausch mit Kolleg*innen erworben 
werden, das Vertrauen der Kund*in-
nen ist jedoch, einmal verloren, nicht 
so schnell wiederherzustellen. 

The buck stops here – Sie sind 
letztlich verantwortlich

Was an Universitäten kaum spürbar 
gemacht werden kann, ist als Einzel-
person Verantwortung für das Gelin-
gen eines Projekts zu übernehmen – 
vom Angebot bis zum Eintreiben des 
Honorars. Im Studium sind die Risiken 
gering, bei Fehlentscheidungen leiden 
höchstens die Noten. Im Arbeitsalltag 
steht jedoch immer auch die Existenz 
des eigenen Unternehmens oder der 
eigenen Person auf dem Spiel. Einer-
seits müssen rechtliche Rahmenbedin-
gungen gerade bei der Raumordnung 
genauestens eingehalten werden. An-
dererseits arbeitet man auch unter 
dem Namen des Arbeitgebers für eine 
bestimmte Reputation, die aufgebaut 
und erhalten werden muss. Der An-
spruch ist ohnehin, genau zu arbeiten 
und so wenige Fehler wie möglich zu 
machen. Werden jedoch Entscheidun-
gen getroffen, die falsch waren und ne-
gative Konsequenzen nach sich ziehen, 
muss man dafür die Verantwortung 
übernehmen. Verantwortungsvoll Ent-
scheidungen zu treffen sowie Fehler 
einzugestehen und auszubessern muss 
im Arbeitsalltag gelernt werden.

Das Wichtigste in einem Beruf: 
etwas zu wollen

Das Studium bietet eine gute Basis 
für den Beruf und eine Überprüfung 
des eigenen Wissens. Im Job geht es 
dann darum, etwas zu WOLLEN: sein 
Wissen zu erweitern, seinen Auftritt 
zu verbessern, aus Fehlern zu lernen, 
Verantwortung und Führungsrollen 
zu übernehmen. Als Masterstudentin 
stehen mir noch einige Lehrveranstal-
tungen und Prüfungen bevor, parallel 
dazu freue ich mich, im Job zu lernen, 
was man an der Universität nie lernt. 
Mein Nachname nach dem Telefonal-
phabet lautet übrigens: 

Heinrich - Anton - Heinrich - Nordpol.

Das Studium ist praktisch orientiert, Projektarbeiten werden gemeinsam mit Gemeinden entwickelt  
Quelle: Clara Hahn
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 Der Charme der Zwischenebene
An Orten, wo der Platz eng wird, etwa in Ballungsräumen, sind immer mehr Ansprüche zu berücksichtigen  

und Interessen auszugleichen. Das versucht die Stadt Wien mit einer neue Planungsebene 

Thomas Knoll, Alexander Cserny

Richtlinien und Paragraphen, techni-
sche Texte, Linien und Pläne. Damit 
befassen sich Raumplaner*innen. 
Klingt nicht besonders spannend, doch 
die Spannung steckt im Detail. Und in 
der Bedeutung sowie Wirkmacht, die 
Raumplanung für unser aller Leben 
entfaltet, selbst wenn wir es bewusst 
kaum wahrnehmen. Klimawandel, 
Verkehr, Grünraum, Infrastruktur, 
Energie, Erholung ¬ für all dies ist 
Raumordnung die zentrale Struktur, 
in der die Fragen der zukünftigen Ent-
wicklung unseres Lebensraums be- 
und verhandelt werden. Ohne Raum-
ordnung ist kein erfolgreiches Planen 
und Entwickeln möglich. Fachplanun-
gen liefern die entscheidenden Bei-
träge dazu, Raumordnung aber bildet 
das Zentrum, in dem sie „auf die Flä-
che gebracht“ und für die rechtliche 
Verordnung vorbereitet werden. Für 
Raumplaner*innen heißt dies, sich 
einer hohen Verantwortung für die 
gesellschaftliche Entwicklung bewusst 
zu sein und sich stets an neue Entwick-
lungen und Aufgabenstellungen anzu-
passen.

Eine neue Ebene für die Umsetzung 
der Raumordnung

Planung braucht Zeit – eine Binsen-
weisheit. Die Planung von großen Pro-
jekten oder Entwicklungen braucht 
sehr viel Zeit. Das heißt, die Raum-
ordnung und Stadtplanung, die aller 
Detailplanung vorausgeht, muss weit 
in die Zukunft ausgreifen. Das ist eine 
der spannendsten Eigenschaften der 
Raumplanung. Sie ist ihrer Zeit stets 
voraus, muss dabei antizipieren, was 
die künftige Zeit bringen wird. Eine 
Art Orakel, nur sollte es, anders als 
das delphische, mit konkreten Aussa-

gen aufwarten – und dabei möglichst 
richtig liegen. Denn seine Aussagen 
sind dann Grundlage der räumlichen 
und baulichen Entwicklung. Wenn die 
„Vorausschau“ der Raumplaner*innen 
falsch sind, hat das gravierende negati-
ve Folgen. Passt es, ist eine gedeihliche 
Entwicklung möglich.

In Österreich wurde die Raumord-
nung in den 1960er-Jahren eingeführt. 
Was ihre „Vorausschau“ gebracht hat, 
müssen wir heute noch ertragen. Um 
künftigen Generationen eine erträgli-
che Lebensumgebung zu bieten, muss 
die Raumordnung der Gegenwart un-
glaublich gut und schlau sein, vor al-
lem aber noch besser als bislang. Denn 
sie bildet die Quelle und Basis für eine 
lebenswerten, funktionierenden Le-
bensraum, sei es im Dorf oder in der 
Stadt. Für eine noch bessere Raumord-
nung hat sich die Stadt Wien daher die 
Entwicklung und Standardisierung ei-
ner „Zwischenebene“ vorgenommen. 

Die Zwischenebene  
und ihre beiden Teile

Zwei strategische Pläne bestimmen 
die Zukunft Wiens: die Smart-City-
Rahmenstrategie und der Stadtent-
wicklungsplan (STEP). Beide bilden 
die Voraussetzung für alle Planungen 
und Widmungsentscheidungen in 
der Stadt. Neben ihnen bestehen so-

genannte STEP-Fachkonzepte. Diese 
wahren die unterschiedlichen Ansprü-
che verschiedener Fachrichtungen an 
die Stadt, bringen sie miteinander in 
Einklang und stellen verbindliche Vor-
gaben dar, etwa für die „produktive 
Stadt“ oder die Grün- und Freiräume.

Diese Vorgaben haben stets das Ge-
samtgefüge der Stadt im Blick. Sie ge-
ben die Richtung vor. Allerdings sind 
sie nur schwer direkt in den Flächen-
widmungsplan zu übersetzen, ohne 
die dahinterliegenden Zusammenhän-
ge aus den Augen zu verlieren. Man 
kann bei der gesamtstädtischen Pla-
nungsebene und der Widmungsebene 
von einer „Maßstabslücke“ sprechen. 
Das große Ganze lässt sich nicht un-
mittelbar auf die jeweilige Einzelpla-
nung übertragen. Damit nun das große 
Ganze sich im Detail nicht verliert, son-
dern die Richtung gewahrt bleibt, zieht 
die Stadt Wien eine „Zwischenebene“ 
zwischen der gesamtstädtischen Pla-
nung und der Widmung ein. Sie dient 
als „Handreichung“ räumlicher und 
maßstäblicher Art, die den Informa-
tionstransfer von der gesamtstädti-
schen Ebene auf die Widmungsebene 
gewährleisten soll. 

Der erste Teil dieser Zwischenebene 
nennt sich das „Stadtteilentwicklungs-
konzept“. Es fasst räumlich-funktional 
zusammenhängende Teilräume ein, in 

GESAMT-
STÄDTI-
SCHE 
EBENE
(STEP)

STADTTEIL-
EBENE
SEK

LOKALE
EBENE
SEK

FW/BB-
Plan

Informationstransfer STEP-Ebene                    Widmungsebene

Vertrags-
raum-
ordnung

Der Stufenbau der Raumordnung in Wien
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denen mehrere Entwicklungen zu er-
warten sind. Auf dem ersten Teil baut 
der zweite auf, die lokale Ebene mit 
dem „Städtebaulichen Leitbild“. Darin 
werden Vorgaben für Stadtquartiere 
oder einzelne Bauplätze entwickelt. 
So bildet die Zwischenebene mit ihren 
beiden Teilen die Vorgabe für die Stra-
tegische Umweltprüfung und darauf 
aufbauende Flächenwidmungs- und 
Bebauungspläne. Auch die Inhalte der 
Vertragsraumordnung finden gute 
Grundlagen in den beiden Instrumen-
ten. 

Die entscheidenden Fragen  
auf der Zwischenebene

In einer schnell wachsenden Stadt 
wie Wien stoßen die unterschiedliche 
Interessen ihrer Menschen immer un-
versöhnlicher aufeinander. Das bringt 
raumordnungsfachliche Entscheidun-
gen und privatrechtliche Vereinbarun-
gen immer stärker unter Druck. Man 
will nicht einfach hinnehmen, was ei-
nem Fachleute vorsetzen. Daher müs-
sen deren Expertisen zumindest fach-
lich klar nachvollziehbar sein – auf 
jeder Ebene. Das hat die Raumordnung 
zu beachten und hierfür die optima-
le Voraussetzung zu liefern. Die Zwi-
schenebene mit ihren beiden Teilen 
dient dabei zur Übersetzung zwischen 
Stadt, Stadtteil und Quartier.

Abgeleitet aus ersten Erfahrungen auf 
Stadtteilebene ergeben sich folgende 
Fragen, die bei künftigen Stadtteilent-
wicklungskonzepte zu beantworten 
sind:

1. Fühlen sich die Bürger*innen einge-
bunden? Fühlen sie sich ernstgenom-
men?  Einbindung der von der Planung 
betroffenen Menschen ist die Kernauf-
gabe auf der Stadtteilebene und kann, 
richtig gemacht, eine großen Stärke 
sein. Raumplaner*innen können in 
Gesprächen und durch Moderation 
Teile der Veränderungslast vermin-
dern und nach Leistungen suchen, die 
bei den Betroffenen Akzeptanz schaf-
fen, Stimmungen positiv beeinflussen 
und Entscheidungen vorbereitet. Rich-
tig gemacht, kann die Politik davon er-
warten, weniger Probleme bei der Um-
setzung von Planungen zu haben.

2. Hat sich die Bezirksvorsteher*in 
wahrgenommen gefühlt? Wird sie oder 
er als relevantes Element auf örtlicher 
Ebene verstanden? Diese Person ist bei 
der Umsetzung mitentscheidend, denn 
sie erfährt die Reaktionen der Bür-
ger*innen im Bezirk am unmittelbars-
ten. Sie muss für das jeweilige Projekt 
gewonnen werden und hinter dem Er-
gebnis des Stadtteilkonzepts stehen.

3. Lassen sich die Stadtplanung der 
MA18 und die Flächenwidmung bei der 
MA21A/MA21B mit ihren manchmal 
divergierenden Ansätzen harmonisie-
ren?  – Wenn auf der Zwischen-
ebene die Ansprüche und Ziele 
der Stadtplanung für die kon-
krete Widmung aufberei-
tet werden, sollten am 
Ende Stadtplanung 
und Widmung mit der 
Umsetzung zufrieden 
sein.

4. Haben sich andere Fachabteilungen 
einbringen können? Die Umsetzung 
der entwickelten Maßnahmen ist nur 
im Zusammenspiel aller Fachabteilun-
gen des Magistrats möglich. Ihr detail-
liertes Fachwissen in der Stadt zu den 
einzelnen Themenbereichen bis zum 
konkreten Standort muss genutzt und 
in die Entwicklungsziele integriert 
werden – die hohe Kunst der Stadtteil-
entwicklung.

5. Haben die Bearbeitenden der Flä-
chenwidmung etwas davon? Können 
sie Alternativen, Vorarbeiten und Ab-
leitungen in ihre Arbeit übernehmen?  
Die Vereinfachung der Bearbeitung 
in der Flächenwidmung, der Lücken-
schluss beim Informationstransfer 
und die Nachvollziehbarkeit sind zen-
trale Leistungen der Zwischenebene. 
Eine der Kernkompetenzen der Raum-
ordnung ist die Prüfung von Alterna-
tiven. Diese  Aufgabe ist besonders in 
der Strategischen Umweltprüfung von 
zentraler Bedeutung. Durch die beiden 
Instrumente können Alternativenprü-
fungen qualitätsvoll abgeleitet bzw. 
in einen übergeordneten räumlichen 

Kontext eingebettet werden. 
Diese Ergebnisse sind dann 

auch für spätere Verfahren 
wie UVP oder im Natur-

schutzrecht von we-
sentlicher Bedeu-

tung. 

Das erste SEK (Stadtteilent wick lungskonzept) Wiens:  
Südraum Favoriten
Das SEK Südraum Favoriten, wobei SEK für „Stadtteilentwicklungskonzept“ 
steht, ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Zunächst bietet es eine 
erstes Beispiel für die Umsetzung der neuen Zwischenebene. Dabei er-
forderte der Prozess in der Coronakrise kreative Lösungen. Ein für Wien 
außerordentlich großes Planungsgebiet von 20 km² mit einer immensen 
Vielfalt, darunter Kleinbäuer*innen, Einfamilienhausbesitzer*innen und 
Bewohner*innen der Per-Albin-Hansson-Siedlung, und ebenso vielfältigen 
Ansprüche an den Raum sorgten für eine komplexe Aufgabenstellung. Zum 
Konzept gaben die Entwicklungsimpulse durch die U1 Anlass sowie die Planung des 
letzten großen Stadtentwicklungsgebiets in Wien: Rothneusiedl. Aufgabe war, die 
Erhaltung des Grünraums sowie der dörflichen Strukturen mit neuen Stadtentwick-
lungen zu vereinbaren.
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Städtebau braucht SUP und UVP
Zunächst kosten Strategische Umweltprüfung (SUP) und Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)  

Zeit, Nerven und Geld. Um dann ebendies zu sparen 

Ursula Aichhorn

Der Weg einer städtebaulichen Pro-
jektidee bis zur Umsetzung ist lan-
ge und dauert oft Jahre. Mehrere 
Verfahren und Planungsprozesse 
müssen durchlaufen werden: Stra-
tegische Umweltprüfung (SUP), Än-
derung des Flächenwidmungsplans, 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). 
Zahlreiche Player sind involviert: 
Projektwerber, Dienststellen der Stadt- 
verwaltung, Standortgemeinde, Bür-
ger*innen, Anrainer*innen, Fachex-
pert*innen und meist auch Sachver-
ständige der Behörden. 

Unterschiedlichste Interessen müssen 
unter einem Hut gebracht werden: 
umweltbezogene Interessen wie der 
sorgsame Umgang mit dem nicht ver-
mehrbaren Gut Boden oder der Schutz 
des Lebensraumes von Tieren und 
Pflanzen, gesellschaftliche Interessen 
wie günstige Wohnmöglichkeiten oder 
hohe Lebensqualität, ökonomische 
Verwertungsinteressen der Projekt-
werber. 

Verfahrensübersicht von der 
Projektidee bis zur Bewilligung:

Entspricht die Projektidee nicht dem 
Flächenwidmungsplan, muss dieser 
abgeändert werden. Bei Widmungs-
verfahren größeren Umfanges wie im 
Falle eines städtebaulichen Vorhabens 
muss davor eine SUP durchgeführt 
werden. Die SUP dient insbesondere 
dazu, die Umweltwirkungen verschie-
dener Planungsalternativen auf räum-
licher und systemischer Gesamtebene 
vergleichend zu prüfen und die ge-
wählte Planungsvariante sachlich zu 
begründen. Der geänderte Flächen-
widmungsplan ist als Verordnung vom 
Gemeinderat zu beschließen. 

Eine UVP ist dann notwendig, wenn das 
mittlerweile konkret ausgebarbeitete 
Projektvorhaben die im UVP-Gesetz 
definierten Schwellenwerte bezüglich 
Flächeninanspruchnahme und Brutto-
geschoßfläche überschreitet.

Im Rahmen der UVP werden die Aus-
wirkungen des konkreten Projektvor-
habens untersucht. Das beinhaltet z.B. 
auch die während der Bauphase zu er-
wartenden Auswirkungen wie Lärm- 
und Luftschadstoffimmissionen. Sind 
insgesamt keine erheblichen negativen 
Auswirkungen zu erwarten, erfolgt ein 
positiver UVP-Genehmigungsbescheid. 

Verfahrenssynergien:

Zielführend ist, sich frühzeitig eine 
kluge Verfahrensstrategie zu überle-
gen, um gestrandete Kosten und ver-
geudete Zeit zu vermeiden.

Für eine zügige Umsetzung eines 
UVP-pflichtigen Vorhabens ist eine 
möglichst zeitgleiche Abwicklung der 
einzelnen Planungsverfahren anzu-
streben. Das verlangt ein hohes Maß 
an Koordination und Kooperation al-
ler Planungsbeteiligten. Hilfreich ist, 
wenn bei der Bearbeitung der SUP 
bereits ein Vorentwurf zum Projekt 
vorliegt. Dann können umso eher die 

Der Ablauf einer UVP. Sieht einfach aus, ist aber oft kompliziert | Quelle: Ursula Aichhorn

Projektidee

janein

Übereinstimmung
mit dem Flächenwidmungsplan

RAUMORDNUNGSVERFAHREN
– SUP
– Änderung des Flächenwidmungsplans
– Verordnung des Gemeinderats

Überschreitung
Schwellenwerte
gemäß UVP-Gesetz

UVP-VERFAHREN
– Umweltverträglichkeitserklärung durch den Projektwerber
– Behördenseitiges Gutachten
– Bescheid
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Untersuchungsergebnisse auch für die 
UVP verwendet werden. Die SUP liefert 
fachliche Hinweise für Projektoptimie-
rungen, sodass bereits im Vorfeld das 
Maßnahmenerfordernis zur Vermei-
dung von schwerwiegenden Auswir-
kungen reduziert werden kann. 

Eine frühzeitige Abstimmung des Pro-
jektes mit betroffenen Behörden ver-
meidet aufwändige Nachbesserungen 
und minimiert Verfahrenswiderstän-
de.

Zu untersuchende Schutzgüter: 

Bei einem städtebaulichen Vorhaben 
sind in der Regel alle normierten um-
weltrelevanten Schutzgüter betroffen 
und zu prüfen. Das sind die Schutz-
güter Mensch, biologische Vielfalt ein-
schließlich der Tiere, Pflanzen und de-
ren Lebensräume, Fläche und Boden, 
Wasser, Luft und Klima, Landschaft, 
Sachgüter und Kulturgüter. 

In Hinblick auf umweltbezogene 
Schutzinteressen können allerdings 
Zielkonflikte bestehen. Bietet eine 
Fläche in einem Stadtgebiet bezüglich 
Bodenverbrauch keinen Anlass für 
einen Konflikt, kann es dennoch zum 
Konflikt mit dem Naturschutz kom-
men, etwa im Fall der Bedrohung des 
Lebensraums von gefährdeten Arten. 
Welches Schutzgut ist höher zu bewer-
ten: Wohnraum für Menschen oder Le-
bensraum für eine gefährdete Tierart? 
Hier stellt sich die Aufgabe, Maßnah-
men zur Vermeidung von negativen 
Folgewirkungen zu suchen oder Aus-
gleichsmaßnahmen vorzuschreiben.

Der Nutzen und die  
Qualität einer UVP: 

• Sie untersucht Schutzinteressen 
umfassend: Also auch Schutzgü-
ter, die nicht von einer materien-
rechtlichen Bewilligungspflicht 
betroffen sind wie Fläche und 
Boden, Menschen, Stadtklima 
und verschiedene Aspekte des 
Schutzguts Landschaft etwa als 
Erholungsraum. Für die Qualität 

einer Stadtentwicklung sind die-
se Schutzgüter besonders bedeut-
sam.

• Sie beachtet Wechselwirkungen 
und Kumulationswirkungen: 
Also, wie die Interessen der ein-
zelnen Schutzgüter einander be-
einflussen, wie sie aufeinander 
einwirken und zu welchem Ge-
samtergebnis dies führt. Die UVP 
geht damit über die sektorale Be-
urteilung von gesetzlich veran-
kerten Tatbeständen hinaus und 
kommt zu einer gesamtheitliche 
Bewertung der Auswirkungen.

• Sie hat den Klimawandel im Fo-
kus: Sie beschreibt und beurteilt 
die Risiken des Klimawandels und 
untersucht, wie und wo Hitzein-
seln entstehen könnten oder wie 
es um die Durchlüftung des Stadt-
teils steht. Dazu definiert sie wirk-
same Maßnahmen. Ihre bauplatz-
übergreifende Betrachtungsweise 
ermöglicht es etwa, Baukörper so 
anzuordnen und Freiflächen so 
zu strukturieren, dass Hitzeinseln 
vermieden oder vermindert wer-
den.     

• Sie berücksichtigt baustellenbe-
dingte Immissionen: Luftschad-
stoff- und Lärmemissionen bei 
einem Bauprojekt beeinträchti-
gen die Wohnqualität in umlie-
genden Stadtgebieten über Jahre 
hinweg. Die UVP untersucht die 
Baustellenlogistik, um Belästi-
gungen möglichst gering zu hal-
ten.

• Sie wägt unterschiedliche Inte-
ressen ab: Ihre gesamtheitliche 
Untersuchung des Vorhabens er-
möglicht das Ausbalancieren von 
schutzgutspezifischen Interessens-
konflikten.

• Sie ermöglicht schutzgutüber-
greifenden Nutzen: So haben 
etwa mit Bäumen bepflanzte Ver-
kehrsflächen und Freiräume eine 
positive Wirkung auf Schutzgü-

ter wie Menschen, Biodiversität, 
Stadtlandschaft und Stadtklima.

• Sie schafft Information und Par-
teienstellung: In einem UVP-Ver-
fahren haben u.a. Nachbar*innen, 
die Umweltanwaltschaft, die be-
troffenen Gemeinden, Bürgeriniti-
ativen und Umweltorganisationen 
Parteienstellung.

• Sie minimiert die Verfahrens-
widerstände: Die umfassende 
Abstimmung des Projekts mit al-
len relevanten Fachdienststellen 
der Standortgemeinde ermöglicht 
frühzeitige Anpassungen, was Ge-
nehmigungsvorbehalte vermei-
den hilft. Außerdem wird die Ak-
zeptanz der Öffentlichkeit erhöht.

• Sie sichert Qualität und schafft 
Synergien: Ihre Maßnahmenvor-
schreibungen zur Vermeidung, 
zur Einschränkung oder zum 
Ausgleich von nachteiligen Aus-
wirkungen sind auf eine Gesamt-
betrachtung abgestimmt. Dabei 
ergeben sich Synergien, sodass 
Maßnahmen im Gesamten ökono-
mischer gestaltet werden können 
als bei Einzelprojekten. Durch ein 
gemeinsames Genehmigungsver-
fahren werden die einzelnen ma-
terienrechtlichen Bewilligungs-
verfahren gebündelt. Das Projekt 
wird demnach so exakt definiert, 
dass es den geforderten Bewilli-
gungsgrundlagen gemäß den je-
weiligen relevanten Materienge-
setzen genügt.

Die städtebauliche UVP berücksichtigt 
gleichermaßen funktionale, stadtöko-
logische und soziale Zusammenhänge. 
Die UVP macht somit für die Gesamt-
gesellschaft Sinn, da sie ein Instru-
ment für die Entwicklung eines Stadt-
quartiers mit hoher Lebensqualität 
darstellt. Gleichzeitig ergeben sich für 
die Projektwerber Vorteile durch Syn-
ergien, die durch eine gesamtheitliche 
Projektentwicklung und durch voraus-
schauende Berücksichtigung von Um-
weltbelangen generiert werden.
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Groß sei der Grünraum, groß!
Soll die Stadt in die Landschaft wachsen oder sich polyzentral entwickeln, damit Orte,  

Land und Landschaften ihre Identität bewahren? So sieht die Lösung in der Region Wien-Niederösterreich aus

Alexander Cserny

„Ich bin ein gefühlter Halbwiener.“ Das 
war über Jahre ein Satz, der mir auf 
Fragen nach meiner Herkunft eingefal-
len ist – oder wenn ich mir Gedanken 
über meine Identität gemacht habe. 
Geboren in Wien, aber bereits nach 
drei Tagen hinaus aufs Land gezogen, 
nachdem ich zusammen mit meiner 
Mutter aus dem „Göttlichen Heiland“ 
und damit aus Wien-Hernals verbannt 
worden war. 

Über vierzig Jahre wohnte ich dann 
dort, in meiner Heimatstadt Kloster-
neuburg, bis ich in meine Geburtsstadt 
zurückzog. Die ganze Zeit über lag mein 
Lebensmittelpunkt, weil Wien viele As-
pekte meines Alltagslebens wie Kultur, 
Ausbildung, Fortgehen, Freizeit, Ver-
wandtschaft, Einkaufen und Arbeiten 
abdeckte, wohl irgendwo an der B14, 
der „Wiener Straße“ – je nach Lebens-
phase etwa in der Nähe der Avanti-
Tankstelle oder ein paar hundert Meter 
weiter Richtung Heiligenstadt.

Klosterneuburg und seine Ortschaften 
bildeten in einer finsteren (und für 
viele Klosterneuburger*innen noch 
viel finsterer wirkenden) Zeit den 26. 
Wiener Gemeindebezirk. Dennoch 
blieb die einst stolze Babenberger-, 
Garnisons- sowie Baumaxstadt von 
Wien immer räumlich getrennt. Das 
hat zwei simple Gründe – zum einen 
die Topografie: Der steile Abhang des 

Leopoldsbergs, die sogenannte 
„Nase“, führt direkt in die 

Donau und bildet zusammen mit dem 
auf der anderen Flussseite liegenden 
Bisamberg die „Wiener Pforte“, einen 
für den großen Strom verhältnismäßig 
engen Durchschlupf durch den letzten 
Alpenzipfel, in dem neben ihr nur eine 
Bahnlinie und eine Straße Platz haben. 
Hier passen keine Häuser hin.

Den zweiten Trennungsgrund bildet 
der Wienerwald. Er zieht sich mit Wäl-
dern, Wiesen und Feldern zwischen 
Grinzing und Weidling über Nuss-
berg, Kahlenberg sowie Leopoldsberg 
und hat hier, an der Schnittstelle zur 
Hauptstadt, seine westlichste Ausdeh-
nung. Der Bestand dieser Landschaft 
scheint auf den ersten Blick selbstver-
ständlich zu sein, „gottgegeben“ so-
zusagen. Aber das ist nur ein Teil der 
Wahrheit. Auch mir wurde erst durch 
die berufliche Beschäftigung mit dem 
Wiener Grün- und Freiraum richtig be-

wusst, dass hinter der Bewahrung von 
Grünräumen im Umfeld einer wach-
senden Großstadt – wenn man von un-
bebaubarem Gelände absieht – immer 
planerische Überlegungen und politi-
sche Entscheidungen stehen. So war es 
auch beim Wienerwald.

Wald- und Wiesengürtel: die erste 
entscheidende Phase

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts herrschte in Wien ein Bauboom. 
Der Ringstraßenbau, die Wohnbauras-
ter in der „Vorstadt“ und Bodenspe-
kulation kennzeichneten die Wiener 
Gründerzeit. Die Erweiterung der Stadt 
nach Norden und Westen in die sanft-
hügelige Landschaft des Wienerwalds 
lag nahe. Auch brauchte der Staat, dem 
dieses Gebiet gehörte, Geld. 

Allein einer Medienkampagne des 
heute als „Retter dies Wienerwalds“ 

Der  
Wienerwald  
ist seit 1905 gesichert. 
Heute sind die Grün- 
räume im Süden  
und Osten Wiens  
schutzbedürftig.

Die Wiener Pforte: mit Kahlenbergerdorf, Leopoldsberg, Bisamberg und Klosterneuburg (1679)
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bekannten Journalisten Josef Schöffel 
ist es zu verdanken, dass der bereits in 
die Wege geleitete Verkauf großer Teile 
des Wienerwalds abgewendet wurde – 
und damit seine Verbauung. 

Den letzten Schritt setzte die Wiener 
Stadtregierung 1905 mit der Unter-
schutzstellung des „Wald- und Wiesen-
gürtels“ (Noch heute ist er für die de 
facto unantastbare Grünland-Schutz-
kategorie „Sww“ im Flächenwid-
mungsplan namensgebend).

Eine enorme Bevölkerungsdichte bei 
katastrophalen Wohnbedingungen 
und entsprechend schlechten hygie-
nischen Verhältnissen im Wien der 
Gründerzeit nährte damals das Be-
wusstsein für die Notwendigkeit von 
Erholungsräumen für die Bevölke-
rung. Schließlich wurde der Wald- und 
Wiesengürtel „(…) Zur dauernden Si-
cherung der Gesundheitsverhältnisse 
unserer Stadt (...)“ festgelegt, und zwar 
„für alle Zeiten“.

Wald- und Wiesengürtel: die nächste 
entscheidende Phase

Wie 1905 nähert sich Wiens Bevölke-
rungszahl wieder den zwei Millionen. 
Ähnlich wie damals herrscht auch heu-
te ein großer Bedarf an Wohnraum, 
nicht nur in Wien selbst, sondern in 
der gesamten Region. Im Stadtent-
wicklungsplan von 2014 wurde die 
Marschrichtung mit dem Slogan „Wien 
wächst“ ausgerufen – bzw. hingenom-
men. Die Hauptrichtung der Erwei-
terung zeigt nicht zuletzt wegen des 
Tabus Wienerwald in den Osten und 
den Süden der Stadt bzw. der Region. 
Wien wie Niederösterreich erkann-
ten die Gefahren dieser Entwicklung 
und stellten sich die Frage, wie sie 
vor sich gehen kann, ohne die hohe  

Lebensqualität der Region zu gefähr-
den. Zu ihr tragen die ausgedehnten 
Grünräume, deren gute Erreichbarkeit 
und Vernetzung in Wien und seiner 
Umgebung wesentlich bei.

Paradigmenwechsel: Die 
Landschaftsplanung zuerst

Wie lassen sich die Grünraumqualitäten 
trotz Bevölkerungswachstum erhalten? 
Diese Frage wurde auch an unser Büro 
herangetragen. Ich bin froh, bei der Er-
arbeitung der Voraussetzungen für eine 
gute räumliche Entwicklung meiner Hei-
mat einen Beitrag leisten zu können. Der 
fachliche Ansatz ist dabei beiderseits der 
Ländergrenze W–NÖ derselbe und stellt 
antiquierte Ansichten vom Grünraum 
als Restfläche der Siedlungsentwicklung 
endgültig aufs Abstellgleis: Bestehende 
Grünräume werden hinsichtlich ihrer 
Funktionen untersucht, bewertet und 
gegebenenfalls als besonders hochwer-
tig eingestuft, geschützt und verbessert 
(Mehr über die „Landschaftsleistungen“ 
siehe S. 40 f.). Der verbleibende Raum 
für Siedlungsentwicklung ist hochrangig 
erschlossen von ÖV, konzentriert, kom-
pakt und vor allem: endlich.

Größer ist bei Grünraum tatsächlich 
mehr (3 > 1+1+1)

Für nahezu alle Funktionen der Grün-
räume gilt der Grundsatz „Big is beau-
tiful“. Denn großflächige Grünräume 
bieten durch ihre Ausdehnung einen 
Mehrwert in verschiedensten Berei-
chen. Wie der Wienerwald dank seiner 
Größe und Geschlossenheit als „Grüne 
Lunge Wiens“ funktioniert, entfalten 
auch die Kulturlandschaft Laaerberg-
Liesingtal, der Prater, die Rauchen-
warther Platte, das Arbesthaler Hü-
gelland und das Marchfeld ihre volle 
Funktionsfähigkeit durch ihre Größe.

Ökologische Kontinuität, Strukturviel-
falt einer Kulturlandschaft mit Acker-
land, Wiesen, Waldflächen und Wind-
schutzgürteln sind erst bei großem 
Platzangebot und geringer Zerschnei-
dung möglich. Erholungsgebiete be-
nötigen große Flächen. Auch die über 
lokale Effekte hinausgehende Klima-
wirkung, etwa in Form von Kaltluft-
sammelgebieten, ist auf eine Mindest-
größe angewiesen. Außerdem ist die 
identitätsstiftende Wirkung von Grün-
räumen von ihrer Wahrnehmung als 
zusammenhängende Landschaft ab-
hängig.

Die Lösung: Grüner Ring und Leitbild 
Grünräume Wien

Das „Leitbild Grünräume Wien“ und 
der „Grüne Ring Wien-Niederöster-
reich“ sind das Ergebnis dieser Über-
legungen. Beide Pläne bilden einen 
Meilenstein in der Entwicklung der Re-
gion. Sie werden mit Festlegungen wie 
„Immergrün“ künftigen Generationen 
von Bürgermeister*innen den Rü-
cken freihalten, wenn es darum geht, 
Grünräume und damit auch das Land-
schaftsbild zu bewahren. Das kommt 
den Wiener*innen ebenso zugute wie 
den Klosterneuburger*innen, denen 
in Fischamend, in Rauchenwarth, 
Oberlaa oder Raasdorf. Sie werden 
auch künftig ihre Heimatorte, ihre Ge-
gend, wiedererkennen können – „für 
alle Zeiten“.

Kompakte Siedlungsentwicklung vs. Auflösen der 
Ortsgrenzen und Zerschneidung der Landschaft 
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Im Netzwerk Landschaft
Ob Dorferneuerung oder Stadt als Natur: die Prinzipien und Umsetzungsformen  

des plan k in der Landschaftsarchitektur

Heinz Wind

„… ein Konstrukt im Gehirn des Be-
trachters“. So oder so ähnlich lautete 
zu Beginn unseres Studiums die De-
finition dessen, was in weiterer Fol-
ge den zentralen Inhalt unseres Be-
rufslebens darstellt: Landschaft! Ob 
Landschaftsökologie, Landschaftspla-
nung, Landschaftspflege oder Land-
schaftsarchitektur. Es dreht sich um 
die Landschaft, und darum wie wir 
dieses Konstrukt in unserem Gehirn 
so gestalten, dass es nichts von seinen 
Funktionen und Fähigkeiten verliert, 
die für unser gesellschaftliches Leben 
und Überleben notwendig sind.

Weil aber alle Landschaft in der einen 
oder anderen Art, etwa vom fahren-
den Wagen aus, betrachten, unter-
scheiden sich auch die Konstrukte im 

Gehirn eines Betrachters oder einer 
Betrachterin und natürlich auch das 
sich bildende Konstrukt. So schrieb der 
US-amerikanische Autor Ralph Waldo 
Emerson: „Der Unterschied zwischen 
Landschaft und Landschaft ist klein; 
doch groß ist der Unterschied zwischen 
den Betrachtern .“ 

Auch innerhalb unseres Teams bei 
Knollconsult sind die Betrachtungs-
weisen und Denkansätze so unter-
schiedlich wie unsere Projekte in der 
Landschaftsarchitektur. Eines aber 
hat Linie, ist fixer Bestandteil unseres 
Tuns und Handelns: der plan k. 

Der plan k beginnt mit der Gestaltung 
und Erneuerung des Lebensraumes 
in den Dörfern und Gemeinden Nie-
derösterreichs in den 1990er-Jahren. 
Leitsatz unserer Arbeit: Kommuni-

kation mit der Bevölkerung, den Ent-
scheidungsträger*innen, also allen 
Akteur*innen, die als Betrachtende in 
Frage kommen. Unser Handwerkzeug: 
ein breites Spektrum an Planungsver-
ständnis. 

Beginnend bei der Ordnungsplanung 
werden dabei im Rahmen der Ört-
lichen Raumplanung jene Vorausset-
zungen dafür geschaffen, dass die viel-
fältigen Funktionen der Landschaft 
erhalten und verbessert werden und 
so die Basis für unsere Freiräume bil-
den können. Darauf aufbauend gilt 
es, die systemischen Zusammenhänge 
in Natur und Landschaft zu verste-
hen, zu analysieren und die daraus 
abgeleiteten Erkenntnisse in den Pla-
nungsprozess einzubinden. Dabei hilft 
uns die fachliche Bandbreite, die Viel-
fältigkeit innerhalb unseres Teams. 
Die Expertisen und Erfahrungen der 
einzelnen Mitarbeiter*innen in den 
Fächern Raumordnung, Naturschutz 
sowie Landschaftsplanung und Land-
schaftsarchitektur fließen in die Arbeit 
ein. Das hilft uns, die komplexen und 
herausfordernden Planungsaufgaben 
umzusetzen und zwar so, dass die 
Unterschiede in den Konstrukten der 
Betrachter*innen und damit die Viel-
fältigkeit der Landschaft gewahrt blei-
ben. Selbst wenn wie in vielen unserer 
Projekte nur ein Ausschnitt der Land-
schaft als Freiraum zur Verfügung 
steht.

Dieser Ausschnitt der Landschaft soll 
nie seinen Bezug zur Umgebung, zum 
großen Ganzen verlieren. Vernetzte 
Lebensräume in ökologischer wie in 
gesellschaftlicher Hinsicht prägen un-
ser planerisches Denken. Netzwerke, 
wie sie in der Natur seit Millionen von 
Jahren vorkommen, sich verändern Dorferneuerung in Niederösterreich in den 1990er Jahren
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und weiterentwickeln dienen dabei 
als Vorbild. Ob als Grünraumvernet-
zung in der Entwicklung des Leitbildes 
Grünräume Wien oder als detailreiche, 
konstruktive Lösung für eine Kletter-
hilfe von Pflanzen, vergleichbar mit 
einem feinmaschigen Spinnennetz: 
Wir finden Lösungen im großen und 
im kleinen Maßstab, um gegenwärtige 
und zukünftige Herausforderungen zu 
bewältigen. 

Vielfältigkeit und Vernetzung verlan-
gen Multifunktionalität. Jede Form 
der Gestaltung im Rahmen der Land-
schaftsarchitektur muss dem großen 
Spektrum der Betrachtung, den Anfor-
derungen der Nutzer*innen gerecht 
werden. Dabei sind wir immer auf eine 
nachhaltige Gesamtlösung bei der Ent-
wicklung unserer Projekte bedacht. Sie 
zeichnen sich durch Robustheit, Ein-
fachheit bei der Erhaltung und Pflege 
sowie durch Schlichtheit aus – ohne 
dabei auf innovative Techniken und 
gestalterische Akzente zu verzichten. 
Hier ein paar Stichworte dazu:

Frühes Grün (eine Studie und deren Um-
setzung in der Seestadt Aspern): Dieses 
Planungsinstrument bezeichnet die 
Nutzung von temporären Grün- und 
Freiräumen im Sinne einer temporä-
ren oder vorgezogenen Freiraumleis-
tung. Also die frühzeitige Errichtung 
und Gestaltung von Grün- und Freiräu-
men zur effizienten und nachhaltigen 

Entwicklung städtischer Immobilien-
projekte auch und vor allem im Sozia-
len Wohnbau.

Sozialer Wohnbau/Städtebau: Gestal-
tung von Grün- und Freiräumen im 
Rahmen des geförderten Wohnbaus 
mit Fokus auf Robustheit und Alltags-
tauglichkeit. Entwicklung von innova-
tiven und nachhaltigen Lösungen im 
Zusammenhang mit klimawirksamen 
Grünflächen und Baumpflanzungen, 
Regenwassermanagement und Bau-
werksbegrünung.

Öffentlicher Raum: Zukunftsorien-
tierte, nachhaltige Ausgestaltung von 
straßenbegleitenden Grünflächen. 
Vor dem Hintergrund der zunehmen-
den Erderwärmung im Klimawan-
del wachsen die Herausforderungen 

bei der Errichtung von kommunalen 
Grünflächen. In einer interdisziplinä-
ren Zusammenarbeit mit der Straßen- 
und Verkehrsplanung gilt es, optimale 
Bedingungen für die straßenbegleiten-
den Grünflächen zu schaffen.

Private Projekte: Auch für private Pro-
jektentwicklungen gilt  plan k. Der 
Schutz von Natur und Landschaft, 
die Erarbeitung von Ausgleichsmaß-
nahmen steht am Anfang der Pro-
jektentwicklung und zieht sich bis in 
die Detailumsetzung. Egal ob für die 
Errichtung von Freizeiteinrichtun-
gen wie dem Magna Racino oder der 
Golfanlage Linsberg, die Errichtung, 
Erweiterung und Modernisierung ge-
werblicher Anlagen wie etwa Mate-
rialabbaustätten oder Energieversor-
gungsanlagen.

Straßenbegleitende Grünflächen  
mit Schwammstadt-Prinzip  
(Brauhausstraße Schwechat)

Pflegeextensive und robuste Freiräume im Wohnbau

Klimawirksamer Freiraum im Sozialen Wohnbau bzw. Städtebau (Biotope City Wienerberg)
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Wie Wohnen an der Autobahn gut wird
In Wien zeigt das Wohnprojekt TrIIIple, dass die Grünraumgestaltung nicht nur die Immobilie eines Entwicklers  

aufwertet, sondern auch soziale, klima- und umweltbezogene Vorteile für eine ganze Stadt bringt 

Niklas Kandelsdorfer

Eine Wohnung an der Autobahn ver-
einbart eher nicht, was die Immobi-
lienbranche als die drei wichtigsten 
Elemente für ihr Geschäft betrachtet, 
nämlich: Lage, Lage und Lage. 

Visionen wie die „Radiant City“ von 
Le Corbusier wirken daher eher welt-
fremd. Sozialstudien und die globale 
Erwärmung haben diese Vision end-
gültig obsolet gemacht, auch wenn sie 
dem Wunsch nach guter Erreichbar-
keit und flottem Individualverkehr 
entspricht. 

Wie Autobahnen zu lebenswerten 
Landschaftsräumen werden 

Eine Straße, erst recht eine Autobahn, 
verursacht immer eine Zerschneidung 

der Landschaft. Sie durchtrennt auch 
alte Wege wie etwa Wildwechsel, was 
sich dann in Form von „flated animals“ 
auf dem Asphalt abzeichnet. Doch die 
Anordnung von Straßen, Autobahnen 
und Grünanlagen muss nicht zwin-
gend horizontal erfolgen: Durch die 
Überbauung von Verkehrsräumen, die 
gleichzeitig eine Verdichtungsmöglich-
keit der Bestandsstadt ohne zusätzli-
chen Bodenverlust darstellt, kann das 
Zerschneiden einer Landschaft weitge-
hend vermieden werden.

In alten Stadtplanungen bestimmen 
noch gut sichtbare Straßen das Stadt-
bild. Heute hingegen setzen Planer*in-
nen auf die Absenkung oder Über-
bauung von Autobahnen. Etwa beim 
Projekt „Hamburger Deckel“, das sich 

gerade in seiner letzten Ausbauphase 
befindet. Hier wurde die A7 an drei 
Stellen quasi eingegraben und mit 
einem Deckel versehen. Die Überde-
ckelung stellt nun 27 Hektar für Grün- 
bzw. Parkanlagen und 3.800 neue 
Wohnungen bereit. 

Der Hamburger Deckel schafft einen 
neuen Landschaftsraum, indem be-
stehende Verkehrsinfrastruktur „tief-
ergelegt“ wurde. Bei der Planung einer 
ganz neuen Stadt kann wie beim Pro-
jekt „The Line – Neom“ in Saudi Arabi-
en der Zerschneidung der Landschaft 
vorgebeugt werden, indem der Verkehr 
von vornherein in den Untergrund ver-
lagert wird. So wird mehr Platz für Ge-
bäude, Parkanlagen und nicht-motori-
sierten Verkehr geschaffen. Man kann 
„auf der Autobahn“ leben.

Wie Wien mehr Lebensqualität in 
der Stadt schafft

Und was passiert in Wien? Da hat die 
Überplattung der Donauuferautobahn 
in den 1990er-Jahren die „Donauplat-
te“ erbracht, auf der nun die Hoch-
häuser der Donaucity stehen. 2021 
hat man am Donaukanal etwas Ähnli-
ches, wenn auch in kleinerem Ausmaß 
und mit einem anderen Ziel, geschaf-
fen. Drei Wohnhochhäuser namens  
„TrIIIple“ sollten vom Lärm des Auto-
verkehrs von der Autobahn an der 
Lände des Donaukanals bewahrt wer-
den. Dazu wurde ein Teilbereich der 
Autobahn überbaut. Anders als bei der 
Überplattung der Donauuferautobahn 
entstand hier jedoch nicht Raum für 
weitere Gebäude, sondern für einen 
Park. Dieser Park wurde von Knoll-
consult und dem Bauträger Soravia ge-Die Utopie von Le Corbussier | Quelle: Villa Radieuse, Machine City, Le Corbusier
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plant und von Soravia Group und der 
Austrian Real Estate GmbH umgesetzt.

Ist das nun reines Marketing oder ein 
kühner Plan, um mehr Raum für Grün 
zu schaffen? Beides. Denn der Park 
zahlt buchstäblich auf die drei Elemen-
te der Immobilienbranche ein: Lage, 
Lage und Lage. Zur Lage an günstigen 
Verkehrsanbindungen und zur Lage 
am Wasser kommt nun auch die Lage 
an einem Park hinzu. Das rechnet sich.

Früher wurden Grünanlagen von Im-
mobilienprojektentwicklern oft nur 
als lästiges Beiwerk wahrgenommen. 
Heute bilden sie, wie zahlreiche Stu-
dien und der Fall TrIIIple zeigen, ein 
zusätzliches Asset. Sie werten nicht 
nur Wohnungsstandorte und damit 
Immobilienpreise auf, sondern haben 
auch einen sozialen Nutzen und positi-
ve Effekte für Gesundheit und Wohlbe-
finden der Bevölkerung des umgeben-
den Stadtviertels. Menschen, die nahe 
an Grünanlagen leben, haben eine 
höhere Lebenserwartung. Die Farbe 
Grün senkt Stress und wirkt sich psy-
chisch positiv aus. 

Die Überbauung von Verkehrsinfra-
struktur zur Schaffung von Freiraum 
und Errichtung von Grünanlagen bringt 
also für Immobilienentwickler, für An-
wohner*innen und für eine Stadt oder 
Gemeinde eine Menge Vorteile. Hinzu 
kommen positive Effekte wie Lärm-
verringerung, mikroklimatische Ver-
besserungen, Wohnraumgewinnung 
ohne zusätzliche Versiegelung und ein 
Lückenschluss im Freiraumnetz. Auch 
ist der organisatorische Aspekt nicht 
zu vergessen, denn bei dieser Art der 
Flächengewinnung sitzen mit dem Stra-
ßenbetreiber (ASFINAG) und der jewei-
ligen Gemeinde (Stadt Wien) zwei Ver-
handlungspartner am Tisch, die an der 
Überplattung Interesse haben und sie 
daher unterstützen. 

Mehr Wert für Menschen, Tiere, 
Pflanzen und Klima

In Zeiten von Klimawandel, Homeoffi-
ce und Urban Farming dürfte es nach 
Schildbürgerstreich aussehen, wenn Ge-
bäude ohne Parkanlagen und Fassaden-
begrünungen entstehen. Und welche 
Stadt möchte schon Schilda werden? 

Üppige Grünanlagen sollten daher bei 
großen Bauprojekten nicht immer den 
Kürzeren ziehen, um Kosten zu redu-
zieren. Sahen Entwickler in Grünan-
lagen bei Großprojekten bislang vor 
allem ein erstes Einsparungspotenzial, 
wird langsam klar, dass sie bei einem 
geringen Anteil der Gesamtbaukosten 
finanzielle und soziale Vorteile brin-
gen, indem sie die Gesamtqualität ei-
nes Projektes erhöhen.

So macht der neue Park das Projekt 
TrIIIple zu einer lukrativen Luxus-
immobilie – gut für seine Betreiber. 
Zugleich aber, und das ist gut für die 
ganze Stadt, ist es ein Vorstoß für mehr 
Lebensqualität in Wien, die nicht nur 
Projektentwicklern und Wohnungsbe-
sitzer*innen zugutekommt, sondern 
auch den Menschen in der Nachbar-
schaft, ja der ganzen Stadt. Es geht 
eben nicht nur um einen Lebensraum 
für uns Menschen, sondern auch um 
einen für die Flora und Fauna in unse-
rer Umwelt, also um unsere Lebens-
grundlage.

TrIIIple: Der Park über der Autobahn
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Die Stadt als Biotop
Grün- und Freiraumgestaltung bei der Errichtung neuer Stadtquartiere und Wohnanlagen  

bestimmen die Stadt im Klimawandel

Heinz Wind

Grün- und Freiraum zu planen und zu 
gestalten, besonders im Zusammen-
hang mit der Errichtung neuer Stadt-
quartiere und Wohnanlagen, ist ein 
wichtiger Teil unserer Arbeit in der 
Landschaftsarchitektur. Die Bebau-
ungsdichte in Städten nimmt zu. Das 
stellt immer größere Herausforderun-
gen an Entwickler*innen von qualita-
tiv hochwertigen öffentlichen, teilöf-
fentlichen und privaten Freiräumen. 
Unser Landschaftsarchitekturteam 
hat ein wegweisendes Projekt in Wien 
Favoriten umgesetzt. Auf dem ehe-
maligen Coca-Cola Areal ist ein neuer, 
dichter, vor allem aber grüner Stadt-
teil, die „Biotope City®“ Wienerberg 
entstanden. Ziel ist, Pflanzen und Tie-
re in den städtischen Lebensraum der 
Menschen zu integrieren und die Vor-
teile, die daraus entstehen, zu nutzen. 
Die in den Wohnbau eingebundenen 
Grünstrukturen ermöglichen positive 
Effekte für die Menschen, und sind da-
mit sinnvolle Konzepte in Anbetracht 
der zunehmenden städtischen Ver-
dichtung und des Klimawandels.

Die dichte Stadt selbst  
muss zu Natur werden 

Stadtquartiere der Zukunft werden 
dicht bebaut. Zu ihren unterschied-
lichen Angeboten gehören neben 
Wohnen auch Kindergärten, Bildungs-
einrichtungen, Büros, Dienstleistungs-
unternehmen und Gewerbebetriebe. 
In diesen Quartieren kommt den Ge-
meinschaftsflächen und Gemein-
schaftseinrichtungen eine hohe Bedeu-
tung zu. Vielfältige, für alle nutzbare 
Grün- und Freiräume bilden das Rück-
grat der Stadtquartiere der Zukunft. 
Ihre Gestaltung orientiert sich am Leit-
bild der „Biotope City“. Entscheidender 

Punkt ist dabei: Die Stadt als Lebens-
raum für die Natur zu gestalten. 

Das geht weit über das Konzept einer 
Gartenstadt hinaus. Die dichte Stadt 
selbst muss zu Natur werden. Bishe-
rige Verfahren und Techniken beim 
Planen und Bauen müssen ergänzt 
oder ersetzt werden, um eine „smar-
te“ Kooperation zwischen Menschen, 
Technik, Tieren und Pflanzen zu er-
möglichen. Für die Freiraumplanung 
bedeutet dies insbesondere den geziel-
ten Einsatz von Vegetation mit ihren 
Speicher- und Verdunstungsleistun-
gen, klimaregulierenden Effekten und 
Lebensraumfunktionen für die heimi-
sche Tierwelt.

Freiraumplanung als Generalplan 
der neuen Stadt

Das Stadtquartier der Zukunft muss 
als funktionsfähiger urbaner Land-
schaftsteil verstanden werden. Er ist 
durch vielfältige, unterschiedliche 
Nutzungen mit verschiedenen Abstu-

fungen der Nutzungsoffenheit gekenn-
zeichnet. Der Freiraum umfasst land-
schaftlich geprägte Zonen wie Parks 
ebenso wie urbane Teilbereiche mit 
Grünflächen. Sie bilden einen zusam-
menhängenden Freiraumverbund, der 
bis ins Umland reicht. Das sichert die 
Aufenthaltsqualität in den Quartieren 
und erhöht ihre Akzeptanz bei den 
Bewohner*innen. Der „Generalpla-
ner Freiraum“ ist daher maßgebend 
im Planungs- und Umsetzungsprozess 
eines Stadtquartiers der Zukunft. Alle 
Fragen und Aufgaben zum Außen-
raum laufen in der Freiraumplanung 
zusammen. Die Freiraumplanung bil-
det die Schnittstelle zwischen den Ge-
werken und Fachplaner*innen und da-
mit die Blaupause für die Qualität der 
Umsetzung.

Die Schwammstadt als Antwort  
auf den Klimawandel 

Am nachhaltigsten und klimawirk-
samsten im Pionierprojekt Biotope City 
Wienerberg wirkt das Schwammstadt-

Bereits beim Bau wird nachhaltig gedacht und wertvolle Biotope geschaffen 
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konzept. Ein System, das Regenwasser 
über begrünte Gebäudeflächen und 
Oberflächen im Freiraum aufnimmt. 
Das Stadtquartier erhält damit vor Ort 
geschaffene Retentionsbereiche, also 
Pflanzflächen, die Wasser aufnehmen, 
zwischenspeichern oder direkt an die 
Vegetation abgeben. Diese Retentions-
bereiche bilden als zentrales Element 
der Schwammstadt ökologisch wert-
volle Lebensräume am und im Was-
ser. In der Schwammstadt werden 
die Grünflächen und Pflanzen über 
ein Regenereignis hinaus mit Was-
ser versorgt. Dies unterstützt die Ver-
dunstungs- und Kühlungsleistung der 
Pflanzen, eine Voraussetzung für ein 
günstiges Mikroklima und die Steige-
rung der Aufenthaltsqualität. Die Ver-
sickerung vor Ort sowie eine verzöger-
te Regenwasserableitung entlasten das 
städtische Kanalsystem und verhin-
dern Überflutungen.

Wie der Wald ins  Stadtquartier  
der Zukunft kommt

Das Biotope City Leitbild sieht auch die 
umfassende Begrünung der Gebäude 
vor: auf den Dächern, an den Fassa-
den, auf Balkonen oder Terrassen. Das 
Stadtviertel der Zukunft ist dicht be-
setzt und grün, ähnlich einem Wald. 
Die Begrünungen umfassen sowohl die 
allgemein verwalteten als auch priva-
te Bereiche. In beiden Fällen erbrin-
gen die Begrünungssysteme positive  

Effekte wie eine Kühlung der Gebäude 
und öffentlichen Räume. Zusätzlich er-
geben sie weitere Retentionsflächen, 
leisten einen wesentlichen Beitrag 
zum Wohlgefühl ihrer Bewohner*in-
nen und bilden Habitate für Pflanzen 
und Tiere. 

Neben der Begrünung der Gebäude 
sorgen weitgehend nicht unterbaute 
Grünflächen und ein möglichst ge-
ringer Anteil an versiegelten Flächen 
für jene Qualitäten, die eine klimafit-
te Stadt der Zukunft ausmachen. Sie  

bilden auch den Lebensraum für die 
im Klimawandel zunehmend an Be-
deutung gewinnenden Baumbestände. 
Der Baum als Ökosystem wird zum 
zentralen Element in der Stadt und 
wandelt sie zum Biotop.

Ökologisch und klimatisch wirksame Freiraumstrukturen und Bauwerksbegrünung

Üppige Dachbegrünungen bringen Abkühlungseffekte, speichern Regenwasser und schaffen zusätzliche Lebensräume und Erholungsflächen
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Dürfen wir im Welterbe baden?
Wir dürfen nicht, wir sollen sogar. Warum das so ist und wie der Neusiedler See  

gleichzeitig Nationalpark und Tourismushotspot sein kann 

Susanne Mühlbacher

Die Landschaft des Neusiedler Sees 
mit ihren Ortschaften, Kulturgütern 
und Naturwerten ist mit der Aufnah-
me in die UNESCO-Welterbeliste im 
Dezember 2001 als Kulturlandschaft 
„von außergewöhnlichem und univer-
sellem Wert“ ausgezeichnet worden. 
Das Welterbe erstreckt sich über 20 
Gemeinden im Burgenland und 10 Ge-
meinden in Ungarn rund um den  Neu-
siedler  See. Den Wert dieser Region 
stellen die typische ländliche Archi-
tektur in Verbindung mit traditioneller 
Landwirtschaft und einer reichhalti-
gen Natur- und Kulturlandschaft dar.

Der Neusiedler See (ungarisch: Fertő 
tó, fertő bedeutet wörtlich „Sumpf“) 
ist einer der größten Steppenseen in 
Europa. Der überwiegende Teil der 
Fläche befindet sich auf österreichi-
schem Bundesgebiet, was ihn mit 
mehr als 300 km² zum flächenmäßig 

größten heimischen See macht. Das 
flache Gewässer wird von einem der 
größten zusammenhängenden Schilf-
gürtel Europas umgeben, einem wich-
tigen Lebensraum für eine Vielzahl an 
Pflanzen- und Tierarten. Neben dem 
Status Welterbegebiet ist der Neusied-
ler See auch als Europa- und Land-
schaftsschutzgebiet festgelegt, unter-
liegt der Ramsar-Konvention, einem 
Übereinkommen über den Schutz von 
Feuchtgebieten, und liegt zum Teil im 
Nationalpark Neusiedler See – See-
winkel. Das Seewasser ist leicht salzig, 
ungefähr zwanzigmal schwächer als 
Meerwasser, wird durch Sedimente ge-
trübt und hat Badequalität. Die Vielfalt 
der Kulturlandschaft, der Fauna, der 
Flora und der Menschen, macht den 
Neusiedler See zu einem begehrten Ort 
für Erholungssuchende und bietet eine 
Vielzahl an Freizeitvergnügen. 

Durch dieses Zusammenspiel  hat 
sich der Neusiedler See zu einem der 

wichtigsten Tourismusgebiete Öster-
reichs entwickelt. Nach 1921 – nach-
dem das Burgenland zum neunten 
Bundesland wurde – begann eine ra-
sante Entwicklung im Tourismus und 
der See wurde ein Anziehungspunkt 
für Wassersportler. Der Slogan „Meer 
der Wiener“ wurde von der burgen-
ländischen Tourismuswerbung in den 
1920er Jahren erfunden. 1925/26 ent-
standen in Neusiedl, Rust, Mörbisch 
und Podersdorf die ersten Anlagen für 
Schwimmer*innen, Segler*innen und 
Eissportler*innen. Parallel wurden 
auch die ersten Segel- und Yachtclubs 
gegründet. Zwischen 1950 und 1970 
fand der intensivste Ausbau der Infra-
struktur im Seerandbereich statt. Es 
wurden Dämme durch den Schilfgürtel 
geschüttet und Seezufahrten errichtet. 
Am Rand des Schilfgürtels zum See hin 
entstanden Seebäder, Campingplätze, 
Restaurants und Feriensiedlungen. 
Fast alle Seegemeinden nutzen in ir-
gendeiner Art den See für Freizeit- und 

Badesteg des Strandhotels Rust 
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Erholungszwecke und stellen entspre-
chende Infrastruktur zur Verfügung.  
Heute finden sich jährlich über 4.000 
Segelboote und Elektroboote in den 
verschiedenen Hafenanlagen am See.  

Die Aufnahme des Neusiedler Sees in 
die Welterbeliste ist Auszeichnung und 
Verpflichtung zugleich: Die Stätten 
müssen nach Bestand und Wertigkeit 
durch ein entsprechendes Manage-
ment und nationale  Schutzmaßnah-
men auch für zukünftige Generationen 
erhalten werden. 

Die Verantwortlichen für das UNESCO 
Welterbe Fertő-Neusiedler See haben 
es sich in einem Managementplan 
zum Ziel gesetzt, diese einmalige Kul-
turlandschaft zu erhalten, zu pflegen 
und behutsam weiter zu entwickeln – 
und zwar unter dem Motto „Schützen 
durch Nützen“. Im Hinblick auf den 
Tourismus ist hierbei das Gleichge-
wicht zwischen der weiteren Entwick-
lung des Tourismus und des Welterbes 
und dessen Erhaltung ein wichtiges 
Anliegen. Auch die Saisonausweitung 
und die saisonale und räumlich Ent-
zerrung der Touristenströme sowie die 
Verbesserung der Qualität der touris-
tischen Betriebe – wie auch eine neue 
Architektursprache bei Tourismusbau-
ten – stellen Zielsetzungen dar. 

So wie sich die gesamte Region um 
den Neusiedler See vom noch bis vor 
20 Jahren vorherrschenden rustikal 
ländlichen Ambiente als Genusslan-
schaft Wein und Kulinarik etabliert hat 
(Schlagwort Edelwinzer statt Doppler-
Weinbauern) hat in den letzten Jahren 
auch in den Seebädern eine Trend-
wende begonnen. Neben den reinen 
Freizeitangeboten ist bei den Gästen 
auch ein Rahmenangebot mit anspre-
chendem Ambiente und Sunset Feeling 
erwünscht. 

Ein Modernisierungstrend ist in den 
Seebädern am Neusiedler See im Lau-
fen, der zu einer Umstrukturierung 
und auch Erweiterung des Angebotes 
am See führt. Aufgrund der exponier-
ten Lage am See ist eine sensible und 

unter Bedacht auf die örtliche Qualität 
erforderliche Planung und Baufüh-
rung notwendig. 

Für die österreichische Seite des 
Welterbegebietes wurden von einem 
Expert*innen-Team aus dem Bau-, 
Planungs- und Behördenbereich Richt-
linien entwickelt, um die Zukunft der 
Neusiedler See-Region welterbeorien-
tiert zu gestalten. Mit diesen „Krite-
rien zum Bauen im Welterbe“ sollte 
ein wichtiger Beitrag für das heutige 
Bauen im Welterbegebiet geschaffen 
werden.

Bauen im Welterbe und im Sinne des 
Welterbegedankens bedeutet dabei 
eine sorgsame und bewusste Herange-
hensweise bei bestehenden und neuen 
Bauten und ist zugleich eine Chan-
ce auf eine ganz besondere Qualität. 
Welterbe ist kein Museum – Neues ist 
notwendig und kann sich gut einfügen, 
sollte aber die Kriterien für das Bauen 
im Welterbe beachten z.B. Höhe, Glie-
derung des Bauwerks, Einpassung ins 
Gelände und Freiraumgestaltung.

Vorhaben, die auf Grund ihrer Lage, 
Größe, Funktion oder Gestaltung erheb-

liche Auswirkungen auf die Kulturland-
schaft haben könnten, sind dem Welt-
erbe-Beirat vorzulegen. Aufgrund klar 
definierter Prüfkriterien werden die 
maßgeblichen Vorhaben beurteilt und 
Empfehlungen formuliert, die von der 
Baubehörde zu berücksichtigen sind. 

Der Status des Welterbegebietes bie-
tet somit die Chance, einheitliche Pla-
nungsvorgaben am gesamten See an-
zuwenden, und leistet einen wichtigen 
Beitrag, um diesen wertvollen Natur- 
und Landschaftsraum  zu erhalten. Die 
vom Welterbe-Gestaltungsbeirat be-
reits „abgesegneten“ Vorhaben stellen 
dabei eine Ortientierungshilfe dar. Auf 
Basis dieser Qualitätsvorgaben kann 
zumindest auf österreichischer Seite  
auch die weitere Nutzung der Seebä-
der für Sport und Erholung am Trend 
der Zeit sichergestellt werden. Span-
nend bleibt diesbezüglich allerdings 
der Umgang mit Projekten in Dimensi-
onen, die den grenzüberschreitenden 
Welterbe-Status gefährden könnten. 
Hier gilt es Wege zu finden, um die 
Qualitätsvorgaben über die Länder-
grenzen hinweg zu transportieren und 
damit den Welterbestatus der gesam-
ten Region sicherzustellen. 

Visualisierung Seebad Breitenbrunn Eingangssituation |  
Quelle: STUDIO HOFFELNER SCHMID / KORBWURF LANDSCHAFTSARCHITEKTUR
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Landschaft ist nicht Landschaft
Das Konzept der Landschaftsleistungen kann als wichtiger Beitrag  

für eine zukunftsfitte Raumplanung gesehen werden 

Dominik Schwärzler

Raum und Landschaft nutzen wir auf 
vielfältige Weise. Oft meint der Begriff 
„Landschaft“ die unmittelbar sicht-
baren Eindrücke eines Raums, und 
bezieht sich auf ihre Ästhetik. In der 
Fachdiskussion kommt ein weiterer 
Blickwinkel ins Spiel. Aus diesem er-
scheint „Landschaft“ als komplexes, 
vielschichtiges System. Es wird durch 
eine Zusammenwirken von Boden, 
Luft, Gesteinshülle, Wasser und durch 
die Gestalt der Landschaft (Morpho-
logie) gebildet. In diesem Sinne er-
füllt „Landschaft“ unterschiedliche 
Funktionen, von denen wir Menschen 
auch unbewusst profitieren. Sie ist 
Siedlungs-, Produktions- und Erho-
lungsraum für Menschen, erfüllt Regu-
lationsfunktionen sowie Lebensraum-
funktionen für Pflanzen und Tiere, die 

einen direkten oder indirekten Nutzen 
für Menschen bringen. Von diesen 
Landschaftsfunktionen lassen sich 
in weiterer Folge sogenannte „Öko-
systemleistungen“ bzw. „Landschafts-
leistungen“ ableiten. Sie stehen für 
den konkreten Nutzen, den eine Land-
schaft für die Gesellschaft produziert. 

Die wirtschaftliche Entwicklung und 
das Bevölkerungswachstum im Öster-
reich der letzten Jahrzehnte benöti-
gen vor allem Raum. Er wird in einer, 
durch unterschiedliche Nutzungsan-
sprüche beanspruchten, Landschaft 
zunehmend knapp. Menschliches 
Wirken verändert die Landschaft 
allmählich. Ihre zunehmende Inan-
spruchnahme für Siedlungen, Infra-
struktur, Landwirtschaft und anderes 
führt dazu, dass betroffene Bereiche 
ihre natürlichen Funktionen nur noch 

teilweise erfüllen können. Die Land-
schaftsleistungen gehen teils oder ganz 
verloren und müssen etwa durch tech-
nische Maßnahmen ersetzt werden. 

Haben wir verlernt, den Wert der 
Landschaft zu schätzen?

Eine der Leistungen der Landschaft ist 
zum Beispiel ihr Beitrag zum passiven 
Hochwasserschutz. Sie trägt durch die 
Bildung von Retentionsräumen und die 
Wasserrückhaltefähigkeit von Böden 
dazu bei, dass Niederschläge langsamer 
abfließen, Wasser zurückgehalten wird 
und so Hochwasserspitzen gedämpft 
werden. Die Hochwasserereignisse des 
Sommers 2021 in Mitteleuropa haben 
uns schmerzlich in Erinnerung geru-
fen, dass Menschen die Kräfte der Na-
tur nicht völlig beherrschen können, 
sondern sich an die natürlichen Gege-
benheiten anpassen müssen. 

Flüsse und Bäche haben überfallsar-
tig jenen Raum zurückgewonnen, der 
durch menschliche Eingriffe wie Sied-
lungstätigkeiten und Landwirtschaft 
eingeengt wurde. Statistisch betrach-
tet nehmen extreme Wetterereignisse 
nachweisbar zu, insbesondere Stark-
regenereignisse. Für die Raumplanung 
ergibt sich im Hinblick auf die Funk-
tion der Landschaft für den Hochwas-
serschutz die Frage, wie Siedlungen 
und Infrastruktur angepasst werden 
müssen, und welche Landschaftsberei-
che für den Rückhalt von Niederschlä-
gen besonders wertvoll sind.

Ähnliche Fragen stellen sich für wei-
tere Funktionen der Landschaft und, 
davon abhängig, für die entsprechen-
den Landschaftsleistungen. Wir be-
schäftigen uns seit längerem intensiv 
mit diesem Thema, und suchen nach 
Wegen, wie Landschaftsleistungen in Weinbau am Nussberg, eine von zahlreichen wichtigen Funktionen
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der Regionalplanung als Basis für den 
Schutz und die Freihaltung bestimm-
ter Räume dienen können. 

Dazu haben wir, basierend u.a. auf 
Vorarbeiten des Umweltbundesamtes 
zum Thema „Multifunktionale Land-
schaften“ einen Ansatz entwickelt, 
Landschaftsleistungen mit einem geo-
graphischen Informationssystem (GIS) 
gesamtheitlich zu bewerten: Flächen-
deckende Geodaten bilden die Grund-
lage für eine GIS-gestütztes Bewer-
tungsmethodik. 

Es werden acht Indikatoren für Land-
schaftsleistungen bewertet, die den 
vier natürlichen Hauptfunktionen der 
Landschaft entsprechen. 

Wer den Landschaftswert erkennen 
will, muss Fakten schaffen

Die Bewertung unterschiedlicher Land-
schaftsleistungen ermöglicht in weite-
rer Folge, besonders wertvolle Land-
schaftsteile zu identifizieren. Dabei 
werden die Merkmale der Landschafts-
leistungen verbunden. Dies führt zur 
Registrierung der Bereiche mit beson-
ders hochwertigen Landschaftsleistun-
gen, die womöglich auf den ersten Blick 
gar nicht aufgefallen wären. In einer 
Studie zur flächendeckenden Bewer-
tung der Landschaftsleistungen in Nie-
derösterreich kam dieser Ansatz zum 
Tragen. Die Bewertung soll möglichst 
viele Aspekte der multifunktionalen 
Landschaft erfassen, da die Raumpla-
nung immer vor dem Problem steht, 
unterschiedliche Interessen und Ziele 

abwägen zu müssen. So gilt es die Sied-
lungsentwicklung, die Ansprüche der 
modernen Landwirtschaft, den Aus-
bau von erneuerbaren Energien, die 
Schonung der natürlichen Ressourcen 
und den sparsamen Umgang mit Boden 
unter einen Hut zu bringen.

Für solche Herausforderungen brau-
chen wir faktenbasierte Planungs-
grundlagen, die eine nachvollziehbare 
Planung möglich machen. Die Betrach-
tung von Landschaftsleistungen ist ein 
wichtiger Beitrag zur faktenbasierten 
Planung und kann den Wert der Land-
schaft für unsere Gesellschaft begreif-
bar machen. Neben den „schönen“ 
Landschaftsräumen müssen eben auch 
die im Hinblick auf die Landschafts-
leistungen besonders „vielschichtigen“ 
geschützt und bewahrt werden. 

Der Landschaft des Wienerwaldes ist stark geschützt und kann ihre ursprünglichen Funktionen großteils erfüllen
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Ziesel oder nicht Ziesel, 
das ist hier die Frage!

Der „Samenfreund“ stellt sich vor. 
Und uns Menschen vor die entscheidende Frage,  

wie wir mit der Natur umgehen

Karin Moser

Gestatten: Ziesel, vornehmer „Spermo-
philus citellus“, was auf mein feines We-
sen verweist, denn es bedeutet „Samen-
freund“ – nicht zu verwechseln mit den 
weniger vegetarischen Verwandten mit 
W statt Z am Anfang des Namens. 

Im Unterschied zum Wiesel besteht 
meine Nahrung aus Gräsern, Wurzeln, 
Knollen und – gut, ich gebe es zu – aus 
Insekten. Meinen rund zwanzig Zenti-
meter großen, gelbgrauen Körper be-
kommen die Menschen in den westli-
chen Bundesländern Österreichs eher 
selten zu sehen, ich zeige mich mit Vor-
liebe im nördlichen Burgenland, im öst-
lichen Niederösterreich und natürlich 
in Wien, man schätzt ja die Hauptstadt. 

Ursprünglich aus der Steppe, bin ich 
tagsüber sehr aktiv und lebe in meinen 
selbst gegrabenen Erdbauen, die aus 
mehreren verzweigten Röhren beste-
hen. Hier wachsen auch einmal im Jahr 
meine Jungen auf. In der Zeit zwischen 
Ende September und Anfang März hal-
te ich Winterschlaf – man gönnt sich ja 
sonst nichts. Dabei gehen leider meine 
im Sommer so fleißig angefressenen 
Fettreserven drauf.

In Österreich findet sich meine Name 
auf einer Roten Liste. Nicht gut, gar 
nicht gut.  In Wien  schätzte man 2020 
den aktuellen Bestand meiner Artge-
noss*innen auf rund 14.000 Tiere, er-
freulicherweise ein Zuwachs von vierzig 
Prozent seit 2014. In Niederösterreich 
sind rund 140.000 von uns unterwegs. 

Was aber bringt uns auf die Rote Liste? 
Das würde ich gern von einer Expertin 
wissen.

Was menschliche Aktivität  
für das Ziesel bedeutet 

Die Gründe für die Gefährdung der 
Ziesel sind die Intensivierung der 
Landwirtschaft und der Verlust von 
kleinschlägigen Nutzungsstrukturen, 
außerdem die Jagd von Turmfalken, 
Krähen und Katzen auf die Ziesel so-
wie die voranschreitende Urbanisie-
rung. Sie führt durch die Ausbreitung 
von Siedlungen zum Verlust an Grün-
land und damit an Lebensraum der 
Ziesel. In den Medien tauchen Ziesel 
vor allem dann auf, wenn es darum 
geht, ein unliebsames Projekt in der 
Nachbarschaft mit dem Hinweis auf 
den Zieselschutz zu verhindern, oder 
aber die Notwendigkeit von Natur-
schutzmaßnahmen aufgrund der Kos-
ten zu hinterfragen. 

Aus menschlicher Sicht stellt sich die 
Frage, ob ein gefährdeter tierischer 
Steppenbewohner in einer Großstadt 
wie Wien überhaupt eine Berechtigung 
hat. Sollte er nicht einfach beschaulich 
in den Weinbergen rund um Krems 
wohnen? Die fortschreitende Urbani-
sierung und der Verlust an Biodiversi-
tät auch in der Landwirtschaft werfen 
jedoch weitere Fragen auf: Wo, wenn 
nicht auch in der Großstadt soll das 
Ziesel künftig leben, wo, wenn nicht 
auch hier, sollen Artenschutz und Bio-
diversitätserhalt künftig stattfinden?

Bisher wird im Städtebau die Frage 
des Artenschutzes in den Bereich der De-
taillösungen verdrängt. Das heißt, die Extrem fotogen – das Ziesel 
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Frage, wie Städtebau und Naturschutz 
zu vereinen sind, tritt erst bei einem 
Detailprojekt akut auf. Da sind dann 
etwa Ausgleichsflächen im unmittelba-
ren Umfeld von Projekten herzustellen 
oder zu sichern. Dabei tritt sofort die 
Frage auf „Kann man die Fläche jemals 
wieder anderweitig verwenden?“ 

Fällt die Antwort negativ aus, sinkt die 
Bereitschaft sie herzugeben, nachvoll-
ziehbarer Weise rapide. Besonders in 
Fällen, in denen diese „ewigen Frei-
flächen“ zu Preisen angekauft werden 
müssen, die selbst durch Wiener Bau-
landpreise abgehärtete Bauträger*in-
nen erschüttern. Der zunehmende 
Verbrauch von Flächen durch Bau-
vorhaben und die Versiegelung von 
Böden durch Infrastruktur wiederum 
bringt die Landwirtschaft unter Druck, 
die bei geringer werdenden Anbau-
flächen weniger Verständnis für Frei- 
oder Ausgleichsflächen aufbringt. Sie 
will diese lieber weiter bewirtschaften 
können. 

Wenn also Artenschutz und Erhalt der 
Biodiversität künftig auch in Großstäd-
ten und ihrem Umland möglich sein 
sollen, ist die Planung gefordert. Sie 
muss sich nach dem Vorbild der Stra-
tegischen Umweltprüfung SUP mit den 

Fragen von Artenschutz und Biodiver-
sität nicht erst im Detail eines Projektes 
beschäftigen, sondern grundsätzlich.

Dabei sind auch Fragen zu klären wie: 
Was wird mit Flächen passieren, die 
von Bebauung, Versiegelung oder land-
wirtschaftlicher Nutzung frei gehalten 
werden? Man kann ja nicht davon aus-
gehen, dass etwa eine gewidmete, aber 
nicht genutzte Baulandfläche ad infi-
nitum artgerecht weitergepflegt wird, 
um den Erhalt bestimmter Tierarten 
zu gewährleisten. Wer soll die Organi-
sation und die Kosten der Pflege sowie 
den Wertverlust übernehmen? 

Nur mit einer strategischen Planung 
der Vereinbarkeit von Nutzung und 
Schutz kann das Floriani-Prinzip „Pro-
jektentwicklung ja, aber nicht bei uns“ 
oder die Haltung „Naturschutz ja, aber 
nicht bei uns“ umgangen werden. 
Dafür bietet die vorausschauende, 
übergeordnete Sicherung zusammen-
hängender Grünräume wie im 2020 
beschlossenen „Leitbild Grünräume 
Wien“ ein erstes Beispiel.  

Die Wohnbaubranche wird sich künf-
tig nicht mehr durch den Hinweis auf 
die Aufgabe, dringend nötige, geför-
derte Wohnungen errichten zu müs-

sen, von der Verpflichtung des Arten-
schutzes oder der Umsetzung von 
Naturschutzmaßnahmen entbinden 
können. Auch unter diesem Aspekt ist 
eine strategische Planung nötig. Sie 
wirft u.a. auch die Frage auf, welche 
und wie viele Maßnahmen, nicht nur 
im Bereich des Naturschutzes, sondern 
auch aus städtebaulichen Verträgen, 
die Budgets des (geförderten) Wohn-
baus tragen können oder müssen. 

Damit Maßnahmen zum Naturschutz 
auch langfristig greifen, müssen aber 
auch die jeweiligen Anwohner*innen 
dafür Verständnis und Engagement 
aufbringen.

Es bringt nichts, die fortschreitende 
Urbanisierung als „Sündenbock“ für 
schwindende Biodiversität anzupran-
gern. Entscheidend ist zu verstehen, 
dass der sich ausbreitende urbane 
Raum durch seine Gestaltung selbst zur 
Biodiversität beitragen muss. Ebenso 
wie die Landwirtschaft ihre Methoden 
so auszurichten hat, dass sie wieder 
verstärkt zum Erhalt und Stärkung der 
biologischen Vielfalt beitragen kann, 
etwa durch biodiversitätsfreundliche 
Bewirtschaftung sowie den Erhalt oder 
die Schaffung von Kleinstrukturen.
Die intelligenten Mehrfachnutzung 
von Flächen durch eine artenschutz-
gerechte Gestaltung wie beispielswei-
se der Parkplätze der Festspiele in St. 
Margarethen könnten uns ebenso wie 
die Entwicklung neuer Maßnahmen in 
der Landwirtschaft die Frage „Ziesel 
oder nicht?“ ersparen.

Was dieses wohl dazu zu sagen hätte?

Danke für die Erwähnung, ich bin total 
gegen diese Fragestellung, aber sehr für 
die planmäßige Verbindung von Arten-
schutz und Nutzung – das geht ja bei 
meinem Bauen schließlich auch. 

Urban-Rural-Typologien nach Gemeinden, Quelle: Statistik Austria

 Urbanes Großzentrum 
 Urbanes Mittelzentrum 
 Urbanes Kleinzentrum 
 Regionales Zentrum, zentral 
 Regionales Zentrum, intermediär
 Ländlicher Raum im Umland von Zentren, zentral 
 Ländlicher Raum im Umland von Zentren, intermediär 
 Ländlicher Raum im Umland von Zentren, peripher 
 Ländlicher Raum, zentral 
 Ländlicher Raum, intermediär 
 Ländlicher Raum, peripher 
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Fragen an den Sachverstand
Um bestimmte Entwicklungen wie die Folgen einer menschlichen Tätigkeit wie Straßenbau bewerten zu können,  

erstellen fachlich erfahrene Expert*innen mit einer nachvollziehbaren Methodik Gutachten

Margit Groiss

Bringt es Menschen um? Oder doch 
nur Frösche? Rottet es ganze Tierpopu-
lationen aus? Vergiftete es das Grund-
wasser? Solche Fragen tauchen in Ge-
nehmigungsverfahren für Bau- und 
Infrastrukturprojekte auf. Selbstver-
ständlich nicht im Klartext, sondern in 
der schönen Tradition der heimischen 
Verwaltungssprache. In ihr werden 
auch die Ergebnisse von Umweltver-
träglichkeitsprüfungen (UVPs) be-
schrieben, mit dem Effekt, dass alle der 
Verwaltungssprache nicht mächtige 
Menschen schon bei den ersten Sätzen 
das Verständnis dafür verlieren, wo-
rum es eigentlich geht.

Ein Schelm, wer dahinter böse Ab-
sicht vermutet. Es geht um Recht und 
Gesetz. Die Expert*innen, die solche 
Untersuchungen machen und ihre Er-
gebnisse publizieren, müssen genau 
darauf achten, im jeweiligen gesetz-
lichen Rahmen zu bleiben und keine 
politisch verwertbaren Aussagen zu 
treffen. Sachverständige werden be-
stellt und mit der Erstellung eines Gut-
achtens beauftragt, damit Richter*in-
nen, Verwaltungsorgane und politisch 
Verantwortliche eine Voraussetzung 
für ihre Entscheidungen haben. 

Aufgabe etwa einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung ist, auf fachlicher 
Grundlage die unmittelbaren und 
mittelbaren Auswirkungen eines Vor-
habens festzustellen, zu beschreiben 
und zu bewerten. Das muss unter Be-
teiligung der Öffentlichkeit erfolgen. 
Das Ergebnis soll zeigen, wie ein be-
stimmtes Vorhaben auf Menschen 
und die biologische Vielfalt, auf Tiere, 
Pflanzen und deren Lebensräume, auf 
Fläche und Boden, Wasser, Luft und 

Klima sowie auf die Landschaft und 
auf Sach- und Kulturgüter wirkt oder 
wirken kann.

Es beginnt mit einem Befund, dafür 
werden die relevanten Tatsachen er-
mittelt und beschrieben. Aus dem Be-
fund ziehen die Expert*innen unter 
Anwendung ihrer Sachkunde und Er-
fahrung Schlussfolgerungen, die das 
Gutachten ausmachen. Soweit die The-
orie. Allerdings ist das Leben kompli-
ziert, und das verkompliziert auch die 
Einsicht in seine Zusammenhänge. Da 
sich unsere Lebensverhältnisse stän-
dig weiter verkomplizieren, außerdem 
das Wissen um Zusammenhänge und 
fachkundigen Erfahrungen lawinen-
artig wachsen, sehen sich Laien kaum 
noch imstande, das Ganze zu durch-
schauen. So gewinnt der sogenannte 
Sachverständigenbeweis laufend an 
Bedeutung. Sachverständige verstehen 
sich als Helfer*innen und Berater*in-
nen von Richter*innen, Verwaltungs-
organen oder auch der Politik. Ihre 
Gutachten, auf fachlicher Basis erstellt, 
bilden die Grundlage für behördlichen 

oder gerichtliche Entscheidungen. Da-
her wird von ihnen dasselbe wie von 
Richter*innen gefordert: Sachver-
stand, Objektivität, Unparteilichkeit 
und Unabhängigkeit. 

In der Praxis erweist es sich als schwie-
rig einen von Subjektivität beeinfluss-
ten Begriff wie etwa „Landschaft“ oder 
„Landschaftsbild“ ohne nachvollzieh-
bare Methode zu bewerten. Man kann 
von einer Art gesellschaftlichem Kon-
sens ausgehen, der bei den Erscheinun-
gen und Auswirkungen von menschli-
chen Vorhaben Extremwerte ablehnt. 
Eine Wüste als Ergebnis eines Eingriffs 
in die Landschaft will keiner. Es geht 
also bei der Bewertung der Eingriffe da-
rum, die Zwischenbereiche zu erfassen. 
Das kann mit einer Methodik gelingen, 
deren Bewertungskriterien im Gutach-
ten fachlich nachvollziehbar sind.

Diesbezügliche Gutachten basieren auf 
der Beurteilungsmethode nach den 
Vorgaben der RVS-Richtlinie 04.01.11 
Umweltuntersuchung. Sie definiert 
inhaltliche und methodische Anfor-

Ermittlung der 
verbleibenden
Auswirkungen

IST-ZUSTAND
GEPLANTES
VORHABEN

BEURTEILUNG

MASSNAHMEN

Entwicklung von 
Maßnahmen

geplantes Vorhaben
(technisches Projekt)

geplantes Vorhaben
(technisches Projekt)

Analyse der Wirkungen
des Vorhabens

(Eingriffsintensität)

Darstellung des 
Ist-Zustandes

Bedeutung des
Ist-Zustandes
(Sensibilität)

Beurteilung der
Wirksamkeit der

Maßnahmen

Ermittlung der 
Erheblichkeit

Schema der ökologischen Risikoanalyse (Quelle: RVS 04.01.11 Umweltuntersuchung)
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derungen an Umweltuntersuchungen 
in unterschiedlichen Planungsphasen 
– speziell auch bei der Bundesstra-
ßenplanung (Neu- und Ausbau). Sie 
formuliert zwar etwa zum Schutzgut 
Landschaft nur wenig konkrete me-
thodische Vorgaben, gibt aber dennoch 
ein einheitliches Bewertungsraster 
vor. Daher kommt sie österreichweit 
auch bei anderen Vorhaben wie beim 
Kraftwerksbau, bei der Errichtung von 
Hochspannungsfreileitungen und in 
Steinbrüchen zur Anwendung. 

Die Methodik zur Beurteilung von Um-
weltauswirkungen basiert auf dem 
Prinzip der ökologischen Risikoanaly-
se. Sie folgt einem Grundprinzip:

Ist der Eingriff in eine Landschaft 
durch ein Vorhaben erheblich? Und 
wie erheblich? Das ergibt sich aus ei-
ner Verknüpfung der Sensibilität des 
Ist-Zustandes mit der Eingriffsintensi-
tät des Vorhabens. Ihre jeweilige Beur-
teilung erfolgt anhand schutzgutspezi-
fischer Kriterien bzw. Wirkfaktoren. Es 
geht dabei über vier Stufen, von gering 
bis sehr hoch. Die „Eingriffserheblich-
keit“ eines Vorhabens für eine Land-
schaft wird durch eine der vier Stufen 
dargestellt. Sie kann gering, aber eben 
auch sehr hoch sein.

Ist die Eingriffserheblichkeit ermittelt, 
werden Maßnahmen entwickelt und 
beschrieben, mit denen erhebliche 
Auswirkungen des Vorhabens vermie-
den, vermindert oder ausgeglichen 
werden können. 

In Österreich hat diese Beurteilungs-
methode nach der RVS 04.01.11 in den 
letzten 15 Jahren immer höhere Be-
deutung erlangt. Sie kann daher als 
Stand des Wissens angesehen werden. 
Ihre Anwendung ist in einschlägigen 
Handbüchern und Leitlinien zur Um-
weltverträglichkeitsprüfung UVP do-
kumentiert. Selbst wenn bei einem 
Vorhaben keine UVP-Pflicht gegeben 
ist, wird in Behördenverfahren auf 
diesen Stand des Wissens zurückge-
griffen. 

Eine Zauneidechse zieht in neu errichtetes  
Eidechsenhaus ein (Village im Dritten, Wien 3.)
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Die Landschaftsdeklaration 2020+ 
Ein Wegweiser für eine zukunftstaugliche Planungskultur:  

Die Landschaftsdeklaration 2020+

Karl Grimm und Thomas Knoll

Bodenversiegelung und Energiewen-
de bestimmen derzeit den medialen 
Diskurs zu räumlicher Planung. Die 
Wende weg von den Entwicklungen 
der letzten Jahrzehnte stellt Politik und 
Planungsdisziplinen vor große Heraus-
forderungen. Landschaftsarchitekt*in-
nen und Landschaftsplaner*innen, 
die den Freiraum – im Sinne des nach 
oben offenen Raums – tagtäglich pla-
nen und gestalten, können wichtige 
Beiträge liefern. Österreichs Land-
schaftsarchitekt*innen haben deshalb 
ihre Empfehlungen für eine zukunfts-
taugliche Planungskultur in die von 
der Österreichischen Gesellschaft für 
Landschaftsarchitektur (ÖGLA) und 
dem Umweltdachverband veröffent-
lichte Deklaration „Landschaft Öster-
reich 2020+“ eingearbeitet.

Der Umweltdachverband ist Sprach-
rohr der österreichischen Umweltor-
ganisationen, die ÖGLA ist Gründungs-
mitglied. Neben dem mitgliederstarken 
Naturschutzbund sind im Umwelt-
dachverband auch zahlreiche fach-
spezifische Umweltorganisationen, 
auch aus dem Bereich der erneuer-
baren Energie oder der Bauökologie, 
vertreten. Dies begünstigt den fach-
lichen Austausch zu wichtigen The-
men des Umweltschutzes, aktuell zu 
Klimaschutz und Bodenschutz. Raum-
ordnung, Städtebau, Architektur und 
Landschaftsarchitektur – die gesamte 
Baukultur – sind besonders gefordert, 
diesen Aufgaben gerecht zu werden. 
Die zentralen fachlichen Hebel zum 
österreichweiten Bodenschutz und 
zur Klimaresilienz finden sich in der 
Raumordnung und der Landschafts-
planung. 

Die Landschaftsdeklaration 2020+ 
wurde von der ÖGLA und dem Um-

weltdachverband kooperativ erarbei-
tet und im Juni 2020 beschlossen. Das 
wegweisende Dokument wird somit 
von allen Mitgliedsorganisationen des 
Umweltdachverbands mitgetragen. 

Die Deklaration postuliert zwölf zen-
trale Thesen zum planerischen Um-
gang mit der österreichischen Land-
schaft und versteht sich als Leitlinie 
für nachhaltige Planungsprozesse. Sie 
orientiert sich am internationalen Pla-
nungsziel „No Net Loss“, d. h., Land-
schaft und Boden dürfen nicht weiter 
verloren gehen. Sollten Verluste nach 
Prüfung von Alternativen unumgäng-
lich sein, ist für Ausgleich zu sorgen. 
Die Konsequenz sind konkrete Sied-
lungsgrenzen in der Raumordnung, 
grünraumorientierte Ausgleichsmaß-
nahmen im Städtebau und die rigorose 
Überprüfung von Infrastrukturvorha-
ben auf deren Zukunftstauglichkeit. 

Landschaft Österreich 2020+

Nachfolgend wird der Inhalt der De-
klaration in gekürzter Form wieder-
gegeben:

Österreichs Landschaften haben 
einen unschätzbaren Wert, gesell-
schaftlich, kulturell, ökologisch und 
ökonomisch. Sie erodieren jedoch 
qualitativ und quantitativ. Es ist Zeit 
für ein klares politisches Bekenntnis, 
ein nationales Ziel, unsere Landschaf-
ten als multifunktionale Räume für 
alle zu schützen und nachhaltig zu 
entwickeln. Trotz der vielen Ansprü-
che an die Landschaft gilt es, ein funk-
tionsfähiges Netz von Lebensräumen 
zu sichern, um ökologische Funktio-
nen und Systemleistungen, das „öko-
logische Kapital“, nicht zu schmälern. 
Land- und Forstwirtschaft, Siedlungs-
tätigkeit, Bevölkerungswachstum, tou-
ristische Nutzung, Industrialisierung, 

Gewinnung von Rohstoffen und Ener-
gie und steigender Lebensstandard 
zehren direkt oder indirekt an diesem 
Gut. Der Klimawandel verschärft die-
se Situation. Österreichs Fläche ist be-
grenzt, nicht vermehrbar. Es gilt also, 
viele Funktionen zu ermöglichen und 
vielfältige Ansprüche zu regeln. Beson-
ders betrifft dies Nutzungsformen mit 
hohem Flächenanspruch wie die Land- 
und Forstwirtschaft, deren Möglichkei-
ten zum Ausbau ihres Beitrags zur Bio-
diversität gestärkt werden sollen.

Österreich ist fertig gebaut! Der Ver-
lust an Grünland- und Ackerland hat 
eine kritische Marke erreicht. Definier-
te Grenzen für den Bodenverbrauch 
und dauerhafte Siedlungsgrenzen sind 
notwendig. Wohnraumverdichtung 
statt Grünraumvernichtung ist das 
Motto. Verdichtete bauliche Strukturen 
erfordern ein ausreichend großes und 
stabiles Netz von frei zugänglichen 
Grünflächen in den Siedlungsräumen. 
Die Umwidmung von Grünland in 
Bauland oder Verkehrsflächen muss 
zur gut begründeten Ausnahme mit 
Alternativenprüfung und Ausgleichs-
maßnahmen werden. Ein Netto-null-
Flächenverbrauch bis zum Jahr 2030 
soll verbindlich zwischen Bund und 
Ländern in einem Artikel-15a-Vertrag 
festgelegt werden.

Verpflichtende Planungsinstrumen-
te für den Grünraum! Basis für nach-
haltige Raumplanung ist ein Land-
schaftsplan für jede Gemeinde, in dem 
wichtige Faktoren (Siedlungsgrenzen, 
ökologisch wertvolle Flächen, cha-
rakteristische Landschaften, wichtige 
Naherholungsräume, wertvolle Bö-
den) verpflichtend dargestellt werden. 
Nicht nur der Status quo, auch die öko-
logischen Potenziale sind zu erfassen. 
Ansätze zu diesem Instrument existie-
ren schon (z. B. Lokaler Grünplan in 
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Wien, Landschaftskonzept in Nieder-
österreich), eine Verankerung in allen 
Bundesländern und Rechtswirksam-
keit sind sicherzustellen.

Die Natur hat keinen Spielraum 
mehr. Die naturnahen Lebensräu-
me brauchen Schutz! Biodiverse und 
vielfältige Landschaften für Menschen, 
Tiere und Pflanzen erfordern flächen-
deckende Naturschutzpläne. Natur-
schutzvorgaben müssen eingehalten 
werden, bedrohte Lebensräume er-
halten bleiben – in Schutzgebieten, 
im Siedlungsraum und in der Kultur-
landschaft. Hier braucht es effektivere 
Rechtsgrundlagen, ausreichend Kom-
petenzen und Ressourcen, effizientes 
Gebietsmanagement und unabhängige 
Kontrollinstanzen.

Die Erschließungsgrenzen sind er-
reicht! Wir brauchen ein Bekenntnis 

zum umfassenden Landschaftserhalt! 
Die Grenzen des Ausbaus der techni-
schen Infrastruktur (z. B. Straßen, Ski-
gebiete) sind bereits erreicht und für 
die Zukunft verbindlich festzulegen. 
Ein Klimacheck für Infrastrukturpro-
jekte ist verpflichtend vorzusehen. Ur-
sprüngliche und naturnahe Natur- und 
Kulturlandschaften sollen in Inven-
taren (wie z. B. dem Vorarlberger In-
ventar Weißzone) erfasst werden und 
als Grundlage für die Ausweisung von 
Ruhezonen dienen.

Landschaft ist nicht erneuerbar! Die 
Energiewende darf nicht auf Kosten 
von Natur und Landschaft gehen. Es 
sind jene Erneuerbaren – insbesondere 
die Photovoltaik – verstärkt zu fördern, 
die wenig Auswirkungen auf Natur 
und Landschaft mit sich bringen. Für 
Photovoltaik hat Österreich enorme 
Potenziale auf bereits versiegelten Flä-

chen und Randflächen von Verkehrs-
anlagen. Zonierung für Windkraft ist 
notwendig, ebenso die Effizienzstei-
gerung und Revitalisierung statt des 
Neubaus von Wasserkraftwerken. Eine 
naturverträgliche Energiewende setzt 
Energieeffizienz voraus: In erster Linie 
muss der Energieverbrauch deutlich 
reduziert werden, um bei einer Voll-
versorgung mit erneuerbaren Energie-
trägern Natur und Landschaft in ihrer 
Qualität erhalten zu können. 

Unsere Zukunft baut auf dem Erbe 
vergangener Generationen auf! Auf-
grund des besonderen alpinen Charak-
ters Österreichs gilt es, die traditionel-
le bäuerliche, alpine Kulturlandschaft 
und Wirtschaftsweise zu erhalten 
und zu stärken. Es braucht aber auch 
Platz für Wildnis und Wildtiere. Zum 
Erbe gehören auch die Welterbestät-
ten, Gartendenkmäler und historisch  

Leitbild Grünräume Wien (Leitbild und Freiraumnetz)



plan k 48

bedeutsame Landschaftsräume wie 
die Wachau, das Salzkammergut oder 
der Park Schönbrunn, denen höchstes 
Augenmerk zuzuwenden ist.

Österreich versorgt sich bestmög-
lich selbst! Landwirtschaftliche Pro-
duktionsflächen sollen soweit möglich 
die Selbstversorgung und Krisensi-
cherheit gewährleisten, und zwar vor-
nehmlich mit nachhaltig produzierten 
Produkten. Dafür müssen die Böden 
vor Versiegelung und negativen Beein-
trächtigungen geschützt werden. Die 
biologische Landwirtschaft soll weiter 
ausgebaut und innerhalb derselben 
die Biodiversität gestärkt werden. Auf 
Gemeinde- und Landesebene sind Bo-
denbilanzen zu erstellen, die als we-
sentlicher Maßstab für die Raumord-
nung gelten. Die Bilanzen sind nach 
einheitlichen Vorgaben zu erstellen, 
um Vergleichbarkeit zwischen den 
Bundesländern und international zu 
ermöglichen. Ausgleichsmaßnahmen 
für Bodenverbrauch sind zu entwi-
ckeln.

Österreichs Landschaft gehört uns 
allen! Österreichs Landschaften, Ber-
ge, Seen und Wälder müssen grund-
sätzlich frei begehbar bleiben. Auch 
Wohngebiete sollten für Fußgänger 
*innen und Radfahrer*innen durch-
lässig sein und es sollte genug öffentli-
cher Raum für alle verfügbar bleiben. 
Insbesondere die Zugänglichkeit der 
Seen für die Allgemeinheit ist im Rah-
men der Möglichkeiten der öffentli-
chen Hand zu verbessern.

Österreichs Wasser ist in Gefahr, 
schützen wir es! Die immer häufige-
ren Starkregen stellen nicht nur eine 
Überflutungsgefahr für Siedlungen, 
sondern auch eine Beeinträchtigung 
des Wasserhaushalts und des Grund-
wassers dar. Wasser soll länger in 
der Landschaft gehalten und die Ver-
sickerung von Oberflächenwässern 
in Siedlungsgebieten forciert werden. 
Kleinräumige Wasserkreisläufe sind 
zu erhalten und in den Städten neu 
aufzubauen (z. B. „Schwammstadt-
prinzip für Stadtbäume“). Die Wasser-

versorgung ist in Qualität und Quanti-
tät flächendeckend zu erhalten, indem 
der Trinkwassernutzung gesetzlich 
Vorrang vor anderen wirtschaftlichen 
Nutzungen eingeräumt wird.

Die Grundlage des österreichischen 
Tourismus ist eine attraktive Land-
schaft! Attraktive Landschaften und 
Naturräume sind nicht selbstverständ-
lich. Für ihre Erhaltung muss die Tou-
rismuswirtschaft mehr Verantwortung 
übernehmen. Neue Strategien des Aus-
gleichs für Landschaftspflege und Na-
turraumsicherung sind zu entwickeln. 
Dazu gehören neben von der Touris-
muswirtschaft bereitgestellten Finan-
zierungsinstrumenten auch Lösungen 
für die Anreise (öffentlicher Verkehr!), 
Ganzjahresangebote, der Rückbau ver-
alteter Anlagen und die Festlegung von 
Erschließungsgrenzen.

Klimaschutz- und Klimawandelan-
passung! Die österreichische Land-
schaft ist von zentraler Bedeutung für 
die Klimawandelanpassung in den Re-
gionen. Der Klimaschutz im Sinne von 
CO2-Reduktion spielt in der Land- und 
Forstwirtschaft eine immer größere 
Rolle. Für die Zukunft sind Großgrün-
räume mit naturnahem Wasserhaus-
halt von zentraler Bedeutung. Der 
Schutz vor Naturgefahren wird immer 
wichtiger und muss laufend unter 
bestmöglicher Ausnützung der natür-
lichen Gegebenheiten und nicht nur 
durch technische Maßnahmen verbes-
sert werden. Breitwasser statt Hoch-
wasser ist das Motto.

Österreich plant koordiniert! Bund, 
Länder und Gemeinden haben jeweils 
eigene Planungsaufgaben. Diese Auf-
gaben sind in einer gemeinsamen 
Qualitätsoffensive zu überarbeiten, 
konsequent zu koordinieren und zu 
vollziehen. Länderübergreifend ver-
gleichbare Bilanzen, etwa zu Boden-
verbrauch und Baulandinanspruch-
nahme, sind zu erstellen und in einem 
jährlichen Bericht zu veröffentlichen. 

• Auf Bundesebene sind die Pla-
nungsziele zu den Themen Energie, 

hochrangige Straße und Schiene, 
Stromleitungen etc. transparent zu 
entwickeln, damit Konflikte nicht 
erst spät erkannt werden und da-
durch oft unlösbar bleiben. Auf Lan-
desebene gilt es, die besten land-
wirtschaftlichen Böden auf Dauer 
zu sichern und durch Vorrangzonen 
und Siedlungsgrenzen vom Umwid-
mungsdruck zu entlasten. Der Fort-
bestand von Biotopverbundsyste-
men ist zu sichern. Die Gemeinden 
sind in ihrer bedeutsamen Rolle in 
der Raumordnung fachlich zu stär-
ken, besonders auch durch Stärkung 
des Bewusstseins der Bevölkerung 
für diese zentrale Zukunftsfrage. 

• Die Schaffung gemeindeübergrei-
fender Planungsverbände durch die 
Länder sollte einen Qualitätssprung 
in der Raumplanung ermöglichen. 
Es gilt auch, klare Grenzen (z. B. 
Siedlungsgrenzen, alpine Erschlie-
ßungen) durch alle Bundesländer 
als Landesvorgaben festzulegen, au-
ßerhalb derer von den Gemeinden 
kein Bauland gewidmet wird (siehe 
z. B. Siedlungsgrenzen im Wiener-
wald in Niederösterreich). 

• Im Rahmen aller dieser Aufgaben 
sind Instrumente wie die „Strate-
gische Umweltprüfung“ zu stärken 
und Koordinationsstellen wie die 
Österreichische Raumordnungskon-
ferenz weiterzuentwickeln. 

 
 

Landschaftsdeklaration 2020+ online: 
hausderlandschaft.org/ 
landschaftsdeklaration
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Österreichs „technische Notare“, die Ziviltech-
nikerinnen und Ziviltechniker, begrüßen aus-
drücklich die Chance, mit einer Novellierung 
ihres Berufsrechts den Anforderungen der In-
ternationalisierung und Digitalisierung Rech-
nung zu tragen. Der Kammervorstand hat aller-
dings in seiner Sitzung vom 1. September 2020 
festgehalten, dass der zu diesem Zeitpunkt vor-
liegende, als „alternativlos“ titulierte Ministe-
rialentwurf zur Änderung des ZTG eine ernste 
Bedrohung für den Berufsstand darstellt, und 
die „zt: Kampagne“ initiiert. Warum? Der Ent-
wurf sah z. B. Gesellschaftsformen vor, in denen 

Ziviltechniker nur mehr mit wenigen Prozent 
beteiligt sind. Die Unabhängigkeit der Zivil-
techniker war in einer Weise gefährdet, wie es 
in ihrer 160-jährigen Geschichte noch nicht der 
Fall gewesen war, der Fortbestand des Berufs-
standes infrage gestellt. Der Kammervorstand 
war sich einig, dass die Berufsvertretung alles in 
ihrer Macht Stehende unternehmen muss, um 
diese Gefahr abzuwenden. Wie auch von Me-
dienexperten bestätigt, erforderten der Zeit-
druck und die Bedeutung des Themas ein ge-
wisses Mindestmaß an Öffentlichkeitsarbeit 
und Budget. Der Erfolg gab uns recht: Der mit 

der zt: Kampagne ausgeübte mediale Druck ver-
setzte uns in die Lage, über den vom Bundesmi-
nisterium für Digitalisierung und Wirtschafts-
standort (BMDW) zunächst als „unabänderlich“ 
dargestellten Entwurf zu verhandeln und zu er-
reichen, dass mehrstöckige Firmenkonstrukti-
onen mit den oben erwähnten Konsequenzen 
nicht mehr möglich sind.

Jetzt schlägt die zt: Kampagne wieder Wel-
len. Denn unsere Aufsichtsbehörde, das BMDW, 
bescheidet (nach einem Jahr), wir hätten sie 

Unabhängig.
Planen. Prüfen.
Seit 1860. 

Wie viel Selbstverwaltung darf sein?

Von der zt: Kampagne, die wir 
angeblich nicht hätten initiieren 
dürfen, bis zu den neuen gesell-
schaftsrechtlichen Bestimmun-
gen im Berufsrecht.
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2021 bekommt nicht nur 
der Wappenadler aus dem 
Nationalratssitzungssaal im 
Zuge der Parlamentssanie-
rung einen neuen Schliff, 
sondern auch das Berufs-
recht der Ziviltechniker. 
Bei der ZTG-Novelle wurde 
allerdings mehr vergoldet, 
als nötig gewesen wäre und 
mit der Standesvertretung 
akkordiert war. Wir sprechen 
von „Gold Plating“.

& Feier

„161 Jahre Ziviltechniker“
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Fällen oder nicht? 

Was ist eigentlich ein Baum?  
Und warum die Frage „Fällen oder nicht?“  

so wichtig ist 

Andi Brachner, Valentina Wurm

Als Baum bezeichnen wir eine verholz-
te, ausdauernde Pflanze mit Krone, 
Stamm und vielen Wurzeln. Laut Ge-
setz gilt ein Baum nicht als Lebewesen, 
das auf innere und äußere Einflüsse 
reagiert und sich im Lauf der Zeit ver-
ändert, sondern als Sachgut, etwa ei-
nem Bauwerk gleichgesetzt. 

Baumschutzgesetze in unterschied-
lichen Städten schützen Laubgehölze 
wie Nadelhölzer ab einem bestimm-
ten Stammumfang in ihrem ober- und 
unterirdischen Lebensraum. Aller-
dings verkomplizieren in der Realität 
viele Faktoren diesen Sachverhalt. So 
hat über dem Schutz von Sachgütern 
die Sicherheit von Menschen oberste 
Priorität – dies kann den Gesetzestex-
ten sinngemäß entnommen werden. 
Der Mensch und sein Wohlbefinden 
erhalten in seinem eigens geschaffe-
nen „Sicherheitskonstrukt“ oberste 
Priorität. Was verständlich erscheint, 
da niemand für Personenschäden zur 
Verantwortung gezogen werden möch-
te. Eine verantwortliche Partei gibt es 
laut Gesetz jedoch immer.

Einerseits schreibt das Gesetz über die 
Verkehrssicherungspflicht vor, Sicher-
heitsdefizite an Bäumen zu beurteilen 
und im Fall, dass sie die Bruchsicher-
heit oder die Standsicherheit (mögli-
cherweise!) negativ beeinflussen, die-
se „Mängel“ zu beseitigen. Sie werden 
bei der Baumkontrolle als mehr oder 
weniger beeinträchtigende Zustands-
merkmale wie Faulhöhlen, Spalten 
oder Risse wahrgenommen. Stuft eine 
Person bei der Baumkontrolle ein Zu-
standsmerkmal als „beeinträchtigend“ 
ein, müssen Gegenmaßnahmen gesetzt 

werden, um grob fahrlässiges Handeln 
auszuschließen.

Andererseits erweisen sich die Zu-
standsmerkmale bei genauerer Be-
trachtung als Strukturen für mögliche 
Unterschlupfe oder Lebensräume vie-
ler Tiere, Pflanzen, Insekten und Pilze. 
So ruhen etwa Fledermäuse in den 
Spalten und Höhlen der Bäume, tum-
meln sich Käfer in Bohrlöchern und 
Holzspänen. Außerdem halten holz-
zersetzende Pilze und Bakterien (Des-
truenten) den Kohlenstoffkreislauf am 
Laufen, indem sie organische Produk-
te und tote Biomasse in anorganische 
Verbindungen zerlegen und für Pflan-

zen wieder verfügbar machen (Pro-
duzenten). Die Bäume mit Zustands-
merkmalen beherbergen also auch 
Lebensräume vieler unterschiedlicher 
Tier-, Pflanzen-, Insekten-, und Mikro-
organismen. Sie erhalten damit natür-
liche Kreisläufe aufrecht und sorgen 
durch Biodiversität für ein stabileres 
Ökosystem.

Die Kunst der Expertise besteht nun 
darin, auf aktuell gültigen Gesetzen 
ein Bindeglied zwischen Verkehrssi-
cherheit, Ökologie und Ökonomie zu 
finden. Es gilt eine „goldene Mitte“ zu 
finden und die verschiedenen Ansprü-
che auszubalancieren, immer unter 
der Prämisse, dass das eine das andere 
nicht ausschließen darf. Die Antwort 
auf die Frage, ob ein Baum entfernt 
werden soll oder nicht, muss alle mög-
lichen Standpunkte kombinieren und 
integrieren, und die Anpassung der 
Sicherungsmaßnahmen an die Lebens-
ansprüche der bewohnenden Arten 
sowie das Fachwissen und die Eigen-
verantwortung aller Akteure vereinen. 
Diese Herausforderung haben fachlich 
ausgebildete Baumkontrolleur*innen 
zu meistern. 

Nicht zuletzt sind Baumkontrolleur*in-
nen erste Ansprechperson und in ge-
wisser Weise auch „Seelsorgende“ für 
sogenannte „Baum-Bürger*innen“. 

Ihren Anliegen sollte man stets ein of-
fenes Ohr leihen, was hin und wieder 
zu einem netten oder informativen Ge-
spräch führt, vorzüglich in der Pause 
und am besten bei Kaffee und Kuchen. 

Baumkontrolle: Bohrwiderstandsmessung
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Clara Hahn studiert Raumplanung und 
unterstützt uns in diversen Projekten 
mit großem Engagement und Einbrin-
gung ihrer Kompetenzen besonders bei 
der Ausarbeitung von Plänen

Ursula Aichhorn, Ziviltechnikerin mit ru- 
hender Befugnis, ist seit der Bürogrün-
dung bei uns eine feste Größe in der ört-
lichen und regionalen Raumordnung, 
der Stadtplanung und im Städtebau

Margit Groiss, Biologin – unsere Top-
Expertin in der Begutachtung von Vor-
haben und der Beurteilung von deren 
Umweltauswirkungen, sowie der Ent-
wicklung von Ausgleichsmaßnahmen

Thomas Knoll, Landschaftsarchitekt 
und Ziviltechniker, mit großem per-
sönlichem Interesse, Engagement und 
Einfluss bei der Etablierung und Wei-
terentwicklung unseres Berufsstandes

Karin Moser, vielseitige Landschafts-
planerin mit Organisationstalent, EDV- 
Expertise, die sich unter anderem mit 
der  Planung und Umsetzung von Na-
turschutzmaßnahmen beschäftigt

Die Köpfe  
hinter dieser Ausgabe
Die Breite und Vielfalt der Artikel allein in dieser Ausgabe von plan k machen klar, wie breit das Spektrum der Themen von 
Landschaftsarchitektur und Raumplanung ist. Es reicht von klassischer Flächenwidmungsplanung über den Schutz von Land-
schaft und Natur bis zu innovativen Konzepten für Landschaftsgestaltung und Städtebau. 

Aus diesem Grund arbeiten wir bei Knollconsult mit einem großen, vielseitigen und flexiblen Team aus Experten*innen unter-
schiedlicher Disziplinen. 

 
Diese Seiten gehören ihnen!

Andreas Brachner kombiniert als aus-
gebildeter Arborist, studierter Land-
schaftsplaner und zertifizierter Baum-
gutachter die besten Voraussetzungen 
für sein Kernarbeitsfeld „Baum“
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Susanne Mühlbacher, Landschaftspla-
nerin, vertritt unser Büro am Standort 
Eisenstadt und arbeitet schwerpunkt-
mäßig in der örtlichen Raumordnung, 
Stadt- und Regionalentwicklung

Julia Pechhacker ist Raumplane-
rin und betreut am Standort Krems 
schwerpunktmäßig Gemeinden in Nie-
derösterreich im Bereich der örtlichen 
Raumordnung 

Stefanie Enengel leitet am Standort 
Krems als Landschaftsplanerin und 
Raumplanerin umfangreiche und 
komplexe Projekte insbesondere im 
Bereich der Stadtentwicklung

Niklas Kandelsdorfer, Landschaftsar-
chitekt mit abgelegter Ziviltechniker-
prüfung, ist Projektleiter und kreati-
ver Kopf des Objektplanungsteams im 
Wiener Büro

Dominik Schwärzler, Raumplaner mit 
abgelegter Ziviltechnikerprüfung, wid-
met sich sowohl der örtlichen als auch 
der regionalen Raumplanung sowie 
städtebaulichen Aufgaben

Jochen Schmid, Raumplaner, Land-
schaftsplaner und Gerichtssachver-
ständiger für die Fachbereiche Raum-
planung, Ortsbild und Landschaftsbild 
leitet unser Büro in Krems

Alexander Cserny, Landschaftsplaner 
mit weitgestreutem Betätigungsfeld in 
den Bereichen Stadt- und Regionalent-
wicklung, Landschaftsarchitektur, Na-
turschutz und Umweltkommunikation 

Heinz Wind, Landschaftsarchitekt und 
Gerichtssachverständiger für die Fach-
bereiche Baumbewertung, Wertermitt-
lung und Schadensbewertung vertritt 
unser Unternehmen in der Steiermark

Valentina Wurm ist Umwelt- und Bio-
ressourcenmanagerin und als Baum-
gutachterin viel im Freien unterwegs. 
Nebenbei kümmert sie sich noch um 
das Rechnungswesen des Büros ...
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